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von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes 
(Sicherheitsüberprüfungsgesetz — SÜG) 

A. Zielsetzung 

Um die im staatlichen Interesse geheimzuhaltenden Informationen 
(Verschlußsachen) vor der Kenntnisnahme durch Unbefugte zu 
schützen, sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Soweit dazu 
neben materiellen Schutzmaßnahmen eine Sicherheitsüberprü-
fung von Personen erforderlich ist, die Zugang zu Verschlußsachen 
erhalten sollen, muß diese rechtsstaatlichen Ansprüchen genügen. 
Bisher ist die Materie in Verwaltungsvorschriften geregelt. 

Der Deutsche Bundestag hat im September 1990 auf Antrag der 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. die Bundesregierung 
aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen über die Vorausset-
zungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen. Anlaß 
war die Verabschiedung des „Gesetzes zur Fortentwicklung der 
Datenverarbeitung und des Datenschutzes" (BDSG, BVerfSchG, 
MAD-Gesetz und BND-Gesetz); unter diesem Aspekt ist der 
vorliegende Gesetzentwurf erarbeitet worden. 

B. Lösung 

Die gesetzliche Regelung enthält folgende Schwerpunkte: 

— Wann eine Sicherheitsüberprüfung aus Gründen des Ver-
schlußsachen-Schutzes erforderlich ist, 

— welche Art  der Sicherheitsüberprüfung abgestuft nach dem 
Geheimhaltungsgrad der Verschlußsachen erforderlich ist, 

— die Umstände, die ein Sicherheitsrisiko begründen, 

— die Rechte und Pflichten des Betroffenen und des gegebenen-
falls in die Sicherheitsüberprüfung einzubeziehenden Ehegat-
ten, Verlobten oder Lebenspartners, 
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— Schutz aller Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfungen vor 
unbefugter Nutzung, 

— Umfang und Grenzen der Datenverarbeitung, 

— Wiederholungsüberprüfungen, 

— Reisebeschränkungen. 

Voraussetzung für die Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung 
ist, daß die Person durch die vorgesehene berufliche Tätigkeit 
Zugang zu VS-VERTRAULICH , oder höher eingestuften Ver-
schlußsachen erhält oder sich verschaffen kann. Die Voraussetzun-
gen für die Einstufung von Informationen als Verschlußsachen 
werden ebenfalls gesetzlich geregelt, so daß eine restriktive am 
Gesetz ausgerichtete Einstufungspraxis erreicht werden kann. 

Die Anzahl der Sicherheitsüberprüfungen wird dadurch weiter 
vermindert. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Keine 
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An die Präsidentin 
des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfun-
gen des Bundes (Sicherheitsüberprüfungsgesetz — SÜG)  mit Begründung (An-
lage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium des Innern. 

Der Bundesrat hat in seiner 654. Sitzung am 26. März 1993 gemäß Artikel 76 Abs. 2 
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 ersicht-
lich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Dr. Helmut Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes über die Voraussetzungen und das Verfahren 
von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes 
(Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Inhaltsverzeichnis 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes 

§ 2 Betroffener Personenkreis 

§ 3 Zuständigkeit 

§ 4 Verschlußsachen 

§ 5 Sicherheitsrisiken, sicherheitserhebliche Er-
kenntnisse 

§ 6 Rechte des Betroffenen 

ZWEITER ABSCHNITT 

Überprüfungsarten und Durchffihrungsmaßnahmen 

§ 7 Arten der Sicherheitsüberprüfung 

§ 8 Einfache Sicherheitsüberprüfung 

§ 9 Erweiterte Sicherheitsüberprüfung 

§ 10 Erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicher-
heitsermittlungen 

§ 11 Datenerhebung 

§ 12 Maßnahmen bei den einzelnen Überprüfungs-
arten 

DRITTER ABSCHNITT 

Verfahren 

§ 13 Sicherheitserklärung 

§ 14 Abschluß der Sicherheitsüberprüfung 

§ 15 Vorläufige Zuweisung einer sicherheitsemp-
findlichen Tätigkeit 

§ 16 Sicherheitserhebliche Erkenntnisse nach Ab-
schluß der Sicherheitsüberprüfung 

§ 17 Ergänzung der Sicherheitserklärung und Wie-
derholungsüberprüfung 

VIERTER ABSCHNITT 

Akten fiber die Sicherheitsüberprüfung; 
Datenverarbeitung 

§ 18 Sicherheitsakte und Sicherheitsüberprüfungs-
akte 

§ 19 Aufbewahrung und Vernichtung der Unterla-
gen 

§ 20 Speichern, Verändern und Nutzen personenbe-
zogener Daten in Dateien 

§ 21 Übermittlung und Zweckbindung 

§ 22 Berichtigen, Löschen und Sperren personenbe-
zogener Daten 

§ 23 Auskunft über gespeicherte personenbezogene 
Daten 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Sonderregelungen bei Sicherheitsüberprüfungen 
für 

 
nicht-öffentliche Stellen 

§ 24 Anwendungsbereich 

§ 25 Zuständigkeit 

§ 26 Sicherheitserklärung 

§ 27 Abschluß der Sicherheitsüberprüfung, Weiter-
gabe sicherheitserheblicher Erkenntnisse 

§ 28 Aktualisierung der Sicherheitserklärung 

§ 29 Übermittlung von Informationen über persön-
liche und arbeitsrechtliche Verhältnisse 

§ 30 Sicherheitsakte der nicht-öffentlichen Stelle 

§ 31 Datenverarbeitung, -nutzung und -berichtigung 
in automatisierten Dateien 

SECHSTER ABSCHNITT 

Reisebeschränkungen, 
Sicherheitsüberprüfungen auf Antrag ausländischer 

Stellen und Schlußvorschriften 

§ 32 Reisebeschränkungen 

§ 33 Sicherheitsüberprüfung auf Antrag ausländi-
scher Dienststellen 

§ 34 Ermächtigung zur Rechtsverordnung 

§ 35 Allgemeine Verwaltungsvorschriften 
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§ 36 Anwendung des Bundesdatenschutzgesetzes, 
Bundesverfassungsschutzgesetzes, MAD-Ge-
setzes und BND-Gesetzes 

§ 37 Änderung von Gesetzen 

§ 38 Inkrafttreten 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes 

(1) Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen und 
das Verfahren zur Überprüfung einer Person, die von 
der zuständigen Stelle mit einer sicherheitsempfindli-
chen Tätigkeit be traut werden soll (Sicherheitsüber-
prüfung) oder bereits be traut worden ist (Wiederho-
lungsüberprüfung). 

(2) Eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit übt aus, 
wer 

1. Zugang zu Verschlußsachen hat oder ihn sich 
verschaffen kann, die STRENG GEHEIM, GE-
HEIM oder VS-VERTRAULICH eingestuft sind, 

2. Zugang zu entsprechenden Verschlußsachen aus-
ländischer Stellen sowie über- oder zwischenstaat-
licher Einrichtungen und Stellen hat oder ihn sich 
verschaffen kann, wenn sich die Bundesrepublik 
Deutschland oder eine oberste Bundesbehörde 
verpflichtet hat, nur sicherheitsüberprüfte Perso-
nen hierzu zuzulassen, 

3. in einer Behörde oder einer sonstigen öffentlichen 
Stelle des Bundes oder in einem Teil von ihr tätig 
ist, die auf Grund des Umfanges und der Bedeu-
tung dort anfallender Verschlußsachen von der 
jeweils zuständigen obersten Bundesbehörde im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern 
als Nationale Sicherheitsbehörde zum Sicherheits-
bereich erklärt worden ist. 

§2 

Betroffener Personenkreis 

(1) Eine Person, die mit einer sicherheitsempfindli-
chen Tätigkeit betraut werden soll (Betroffener), ist 
vorher einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen. 
Die Sicherheitsüberprüfung bedarf der Zustimmung 
des Betroffenen, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. Eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit 
darf erst nach Vollendung des 16. Lebensjahres über-
tragen werden. Eine Sicherheitsüberprüfung nach 
diesem Gesetz ist entbehrlich, wenn für den Betroffe-
nen bereits eine gleich- oder höherwertige Sicher-
heitsüberprüfung durchgeführt worden ist. 

(2) Der volljährige Ehegatte, Verlobte oder Partner, 
mit dem der Betroffene in eheähnlicher Gemeinschaft 
lebt (Lebenspartner), soll in die Sicherheitsüberprü-
fung nach §§ 9 und 10 einbezogen werden. Über 
Ausnahmen entscheidet die zuständige Stelle. Im 

Falle der Einbeziehung ist die Zustimmung des Ehe-
gatten, Verlobten oder Lebenspartners erforderlich. 
Geht der Be troffene die Ehe, das Verlöbnis oder die 
eheähnliche Gemeinschaft während oder erst nach 
erfolgter Sicherheitsüberprüfung ein, so ist die zustän-
dige Stelle zu unterrichten, um sie in die Lage zu 
versetzen, die Einbeziehung des Ehegatten, Verlob-
ten oder des Lebenspartners in die Sicherheitsüber-
prüfung nachzuholen. Das gleiche gilt bei später 
eintretender Volljährigkeit des Ehegatten, Verlobten 
oder Lebenspartners. 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für 

1. die Mitglieder der Verfassungsorgane des Bun-
des, 

2. Richter, soweit sie Aufgaben der Rechtsprechung 
wahrnehmen, 

3. ausländische Staatsangehörige, die in der Bundes-
republik Deutschland im Interesse zwischenstaatli-
cher Einrichtungen und Stellen eine sicherheits-
empfindliche Tätigkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 
ausüben sollen. 

§3 

Zuständigkeit 

(1) Zuständig für die Sicherheitsüberprüfung ist 

1. die Behörde oder sonstige öffentliche Stelle des 
Bundes, die einer Person eine sicherheitsempfind-
liche Tätigkeit zuweisen, übertragen oder sie dazu 
ermächtigen will, 

2. bei deutschen Staatsangehörigen aus Anlaß ihrer 
Tätigkeit im sicherheitsempfindlichen Bereich bei 
der NATO oder anderen zwischenstaatlichen Ein-
richtungen und Stellen der Bundesminister des 
Innern als Nationale Sicherheitsbehörde, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, 

3. bei politischen Parteien nach Artikel 21 des Grund-
gesetzes sowie deren Stiftungen die Parteien 
selbst, 

4. im übrigen die Behörde oder sonstige öffentliche 
Stelle des Bundes, die eine Verschlußsache an  eine 
nicht-öffentliche Stelle weitergeben will. 

In den Fällen der Nummern 1 und 4 kann bei nach-
geordneten Behörden und öffentlichen Stellen des 
Bundes deren oberste Bundesbehörde Aufgaben der 
zuständigen Stelle übernehmen. Die Aufgaben der 
zuständigen Stelle nach diesem Gesetz sind von einer 
von der Personalverwaltung ge trennten Organisa-
tionseinheit wahrzunehmen. 

(2) Mitwirkende Behörde bei der Sicherheitsüber-
prüfung ist das Bundesamt für Verfassungsschutz 
nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes und im Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters der Verteidigung der Militärische Abschirm-
dienst nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe a des MAD

-

Gesetzes, soweit nicht in Rechtsvorschriften zwi-
schenstaatlicher Einrichtungen oder in völkerrechtli-
chen Verträgen, denen die gesetzgebenden Körper- 
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schaften gemäß Artikel 59 Abs. 2 des Grundgesetzes 
zugestimmt haben, etwas anderes bestimmt ist. 

(3) Der Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt 
für Verfassungsschutz und der Militärische Abschirm-
dienst führen Sicherheitsüberprüfungen bei Bewer-
bern und Mitarbeitern des eigenen Dienstes allein 
durch. Sie wenden hierbei die Vorschriften dieses 
Gesetzes an. Gleiches gilt, wenn der Bundesnachrich-
tendienst oder der Militärische Abschirmdienst eine 
sicherheitsempfindliche Tätigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 
und 4 zuweisen, übertragen oder dazu ermächtigen 
will. 

§ 4 

Verschlußsachen 

(1) Verschlußsachen sind im öffentlichen Interesse 
geheimhaltungsbedürftige Tatsachen, Gegenstände 
oder Erkenntnisse, unabhängig von ihrer Darstel-
lungsform. Sie werden entsprechend ihrer Schutzbe-
dürftigkeit von einer amtlichen Stelle oder auf deren 
Veranlassung eingestuft. 

(2) Eine Verschlußsache ist 

1. STRENG GEHEIM, wenn die Kenntnisnahme 
durch Unbefugte den Bestand oder lebenswichtige 
Interessen der Bundesrepublik Deutschl and oder 
eines ihrer Länder gefährden kann, 

2. GEHEIM, wenn die Kenntnisnahme durch Unbe-
fugte die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land oder eines ihrer Länder gefährden oder ihren 
Interessen schweren Schaden zufügen kann, 

3. VS-VERTRAULICH, wenn die Kenntnisnahme 
durch Unbefugte für die Interessen der Bundesre-
publik Deutschland oder eines ihrer Länder schäd-
lich sein kann, 

4. VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH, wenn die 
Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen 
der Bundesrepublik Deutschl and oder eines ihrer 
Lander nachteilig sein kann. 

§5 

Sicherheitsrisiken, 
sicherheitserhebliche Erkenntnisse 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes liegt ein Sicherheitsri-
siko vor, wenn tatsächliche Anhaltspunkte 

1. Zweifel an  der Zuverlässigkeit des Betroffenen bei 
der Wahrnehmung einer sicherheitsempfindlichen 
Tätigkeit begründen oder 

2. eine besondere Gefährdung durch Anbahnungs- 
und Werbungsversuche fremder Nachrichtendien-
ste, insbesondere die Besorgnis der Erpreßbarkeit, 
begründen oder 

3. Zweifel am Bekenntnis des Betroffenen zur frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes oder am jederzeitigen 
Eintreten für deren Erhaltung begründen. 

Ein Sicherheitsrisiko kann auch auf Grund tatsächli-
cher Anhaltspunkte zur Person des Ehegatten, Ver-
lobten oder Lebenspartners vorliegen. 

(2) Eine Erkenntnis ist sicherheitserheblich, wenn 
sich aus ihr ein Anhaltspunkt für ein Sicherheitsrisiko 
ergibt. 

§6 

Rechte des Betroffenen 

(1) Vor Ablehnung der Zulassung zu einer sicher-
heitsempfindlichen Tätigkeit ist dem Betroffenen 
Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Der 
Betroffene kann zur Anhörung mit einem Rechtsan-
walt erscheinen. Die Anhörung erfolgt in einer Weise, 
die den Quellenschutz gewährleistet und den schutz-
würdigen Interessen von Personen, die im Rahmen 
einer Sicherheitsüberprüfung befragt wurden, Rech-
nung trägt. Sie unterbleibt, wenn sie einen erhebli-
chen Nachteil für die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes zur Folge hätte, insbesondere bei Sicherheits-
überprüfungen der Bewerber bei den Nachrichten-
diensten des Bundes. 

(2) Absatz 1 ist auch im Falle der Ablehnung einer 
Weiterbeschäftigung in einer sicherheitsempfindli-
chen Tätigkeit anzuwenden. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Überprüfungsarten 
und Durchführungsmaßnahmen 

§3 

Arten der Sicherheitsüberprüfung 

(1) Entsprechend der vorgesehenen sicherheits-
empfindlichen Tätigkeit wird entweder eine 

1. einfache Sicherheitsüberprüfung oder 

2. erweiterte Sicherheitsüberprüfung oder 

3. erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheits-
ermittlungen 

durchgeführt. 

(2) Ergeben sich bei der Sicherheitsüberprüfung 
sicherheitserhebliche Erkenntnisse, die nur durch 
Maßnahmen der nächsthöheren Art der Sicherheits-
überprüfung geklärt werden können, kann die 
zuständige Stelle die nächsthöhere A rt  der Sicher-
heitsüberprüfung anordnen. § 12 Abs. 4 bleibt unbe-
rührt. 
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§8 

Einfache Sicherheitsüberprüfung 

(1) Die einfache Sicherheitsüberprüfung ist für Per-
sonen durchzuführen, die 

1. Zugang zu VS-VERTRAULICH eingestuften Ver-
schlußsachen erhalten sollen oder ihn sich ver-
schaffen können, 

2. Tätigkeiten in Bereichen nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 
wahrnehmen sollen. 

Im übrigen ist eine einfache Sicherheitsüberprüfung 
durchzuführen, wenn Rechtsvorschriften zwischen-
staatlicher Einrichtungen oder völkerrechtliche Ver-
träge, denen die gesetzgebenden Körperschaften 
gemäß Artikel 59 Abs. 2 des Grundgesetzes zuge-
stimmt haben, dies erfordern. 

(2) In den Fä llen von Absatz 1 Nr. 2 kann die 
zuständige Stelle von der Sicherheitsüberprüfung 
absehen, wenn Art  oder Dauer der Tätigkeit dies 
zulassen. 

§9 

Erweiterte Sicherheitsüberprüfung 

Eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung ist für Per-
sonen durchzuführen, die 

1. Zugang zu GEHEIM eingestuften Verschlußsa-
chen erhalten sollen oder ihn sich verschaffen 
können, 

2. Zugang zu einer hohen Anzahl VS-VERTRAU-
LICH eingestuften Verschlußsachen erhalten sol-
len oder ihn sich verschaffen können, 

soweit nicht die zuständige Stelle im Einzelfall nach 
Art  und Dauer der Tätigkeit eine Sicherheitsüberprü-
fung nach § 8 für ausreichend hält. Im übrigen ist eine 
erweiterte Sicherheitsüberprüfung durchzuführen, 
wenn Rechtsvorschriften zwischenstaatlicher Einrich-
tungen oder völkerrechtliche Verträge, denen die 
gesetzgebenden Körperschaften gemäß Artikel 59 
Abs. 2 des Grundgesetzes zugestimmt haben, dies 
erfordern. 

§ 10 

Erweiterte Sicherheitsüberprüfung 
mit Sicherheitsermittlungen 

Eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicher-
heitsermittlungen ist für Personen durchzuführen, 

1. die Zugang zu STRENG GEHEIM eingestuften 
Verschlußsachen erhalten sollen oder ihn sich 
verschaffen können, 

2. die Zugang zu einer hohen Anzahl GEHEIM ein-
gestuften Verschlußsachen erhalten sollen oder ihn 
sich verschaffen können, 

3. die bei einem Nachrichtendienst des Bundes oder 
einer Behörde oder Stelle des Bundes tätig werden 

sollen, die nach Feststellung der Bundesregierung 
gemäß § 34 Aufgaben von vergleichbarer Sicher-
heitsempfindlichkeit wahrnimmt, 

soweit nicht die zuständige Stelle im Einzelfall nach 
Art und Dauer der Tätigkeit eine Sicherheitsüberprü-
fung nach § 8 oder § 9 für ausreichend hält. Im übrigen 
ist eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicher-
heitsermittlungen durchzuführen, wenn Rechtsvor-
schriften zwischenstaatlicher Einrichtungen oder völ-
kerrechtliche Verträge, denen die gesetzgebenden 
Körperschaften gemäß Artikel 59 Abs. 2 des Grund-
gesetzes zugestimmt haben, dies erfordern. 

§ 11 

Datenerhebung 

(1) Die zuständige Stelle und die mitwirkende 
Behörde dürfen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
diesem Gesetz erforderlichen Daten erheben. 

(2) Die zuständige Stelle erhebt die personenbezo-
genen Daten beim Betroffenen oder bei dem in die 
Sicherheitsüberprüfung einbezogenen Ehegatten, 
Verlobten oder Lebenspartner. Reicht diese Erhebung 
nicht aus oder stehen ihr schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen oder seines Ehegatten, Verlobten 
oder Lebenspartners entgegen, können andere geeig-
nete Personen oder Stellen befragt werden. 

§ 12 

Maßnahmen bei den einzelnen Überprüfungsarten 

(1) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach § 8 trifft die 
mitwirkende Behörde folgende Maßnahmen: 

1. Sicherheitsmäßige Bewertung der Angaben in der 
Sicherheitserklärung unter Berücksichtigung der 
Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder, 

2. Einholung einer unbeschränkten Auskunft aus 
dem Bundeszentralregister, 

3. Anfragen an das Bundeskriminalamt, die Grenz-
schutzdirektion und die Nachrichtendienste des 
Bundes, 

4. Anfragen an  den Bundesbeauftragten für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik, 
wenn der Betroffene vor dem 1. Januar 1970 
geboren wurde und in dem Gebiet der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik wohnhaft 
war oder Anhaltspunkte für eine Tätigkeit für den 
Staatssicherheitsdienst der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik vorliegen. 

(2) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach § 9 trifft die 
mitwirkende Behörde zusätzlich zu Absatz 1 folgende 
Maßnahmen: 

1. Anfragen an die Polizeidienststellen der innege-
habten Wohnsitze des Betroffenen, in der Regel 
beschränkt auf die letzten fünf Jahre, 
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2. Prüfung der Identität des Be troffenen. 

Wird der Ehegatte, Verlobte oder Lebenspartner des 
Betroffenen in die Sicherheitsüberprüfung gemäß § 2 
Abs. 2 einbezogen, trifft die mitwirkende Behörde 
bezüglich der einzubeziehenden Person die in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen. 

(3) Bei der Sicherheitsüberprüfung nach § 10 
befragt die mitwirkende Behörde zusätzlich von dem 
Betroffenen in seiner Sicherheitserklärung angege-
bene Referenzpersonen und weitere geeignete Aus-
kunftspersonen, um zu prüfen, ob die Angaben des 
Betroffenen zutreffen und ob tatsächliche Anhalts-
punkte vorliegen, die auf ein Sicherheitsrisiko schlie-
ßen lassen. 

(4) Soweit es eine sicherheitserhebliche Erkenntnis 
erfordert und die Befragung des Be troffenen oder 
seines Ehegatten, Verlobten oder Lebenspartners 
nicht ausreicht oder ihr schutzwürdige Interessen 
entgegenstehen, kann die mitwirkende Behörde 
neben den Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 
weitere geeignete Auskunftspersonen oder andere 
geeignete Stellen, insbesondere Staatsanwaltschaf-
ten oder Gerichte, befragen oder Einzelmaßnahmen 
der nächsthöheren Art der Sicherheitsüberprüfung 
durchführen. 

DRITTER ABSCHNITT 

Verfahren 

§ 13 

Sicherheitserklärung 

(1) In der Sicherheitserklärung sind vom Betroffe-
nen anzugeben: 

1. Namen, auch frühere, Vornamen, 

2. Geburtsdatum, -ort, 

3. Staatsangehörigkeit, auch frühere und doppelte 
Staatsangehörigkeiten, 

4. Familienstand, 

5. Wohnsitze und Aufenthalte von längerer Dauer 
als zwei Monate, und zwar im Inland in den 
vergangenen fünf Jahren, im Ausland ab dem 
18. Lebensjahr, 

6. ausgeübter Beruf, 

7. Arbeitgeber und dessen Anschrift, 

8. Anzahl der Kinder, 

9. im Haushalt lebende Personen über 18 Jahre 
(Namen, auch frühere, Vornamen, Geburtsdatum 
und Geburtsort und Verhältnis zu dieser Per-
son), 

10. leibliche Eltern, Stief- oder Pflegeeltern (Namen, 
auch frühere, Vornamen, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Staatsangehörigkeit und Wohnsitz), 

11. Ausbildungs- und Beschäftigungszeiten, Wehr-
oder Zivildienstzeiten mit Angabe der Ausbil- 

dungsstätten, Beschäftigungsstellen sowie deren 
Anschriften, 

12. Nummer des Personalausweises oder Reisepas-
ses, 

13. Angaben über in den vergangenen fünf Jahren 
durchgeführte Zwangsvollstreckungsmaßnah-
men, und ob zur Zeit die finanziellen Verpflich-
tungen erfüllt werden können, 

14. Kontakte zu ausländischen Nachrichtendiensten 
oder zu Nachrichtendiensten der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik, die auf 
einen Anbahnungs- und Werbungsversuch hin-
deuten können, 

15. Beziehungen zu verfassungsfeindlichen Organi-
sationen, 

16. anhängige Straf- und Disziplinarverfahren, 

17. Angaben zu Wohnsitzen, Aufenthalten, Reisen, 
nahen Angehörigen und sonstigen Beziehungen 
in und zu Staaten, von denen der Bundesminister 
des Innern als Nationale Sicherheitsbehörde fest-
gestellt hat, daß besondere Sicherheitsrisiken für 
die mit sicherheitsempfindlicher Tätigkeit befaß-
ten Personen zu besorgen sind, 

18. zwei Auskunftspersonen zur Identitätsprüfung 
des Betroffenen nur bei der Sicherheitsüberprü-
fung nach §§ 9 und 10 (Namen, Vornamen, 
Anschrift und Verhältnis zur Person), 

19. drei Referenzpersonen (Namen, Vornamen, Be-
ruf, berufliche und private Anschrift und Rufnum-
mern sowie zeitlicher Beginn der Bekanntschaft) 
nur bei einer Sicherheitsüberprüfung nach § 10. 

Der Erklärung sind zwei aktuelle Lichtbilder mit der 
Angabe des Jahres der Aufnahme beizufügen. 

(2) Zur Person des Ehegatten, Verlobten oder 
Lebenspartners sind mit deren Einverständnis die in 
Absatz 1 Nr. 1 bis 4, 14 und 15 genannten Daten 
anzugeben. Ergeben sich aus der Sicherheitserklä-
rung oder auf Grund der Abfrage aus einer der in § 6 
des Bundesverfassungsgesetzes genannten Verbund-
dateien sicherheitserhebliche Erkenntnisse über den 
Ehegatten, Verlobten oder Lebenspartner des Betrof-
fenen, sind weitere Überprüfungsmaßnahmen nur 
zulässig, wenn der Ehegatte, Verlobte oder Lebens-
partner mit seiner Zustimmung in die erweiterte 
Sicherheitsüberprüfung einbezogen wird. 

(3) Wird der Ehegatte, Verlobte oder Lebenspartner 
in die Sicherheitsüberprüfung einbezogen, so sind 
zusätzlich die in Absatz 1 Nr. 5 bis 7, 12, 13, 16, 17 und 
18 genannten Daten anzugeben. 

(4) Bei Sicherheitsüberprüfungen der in § 3 Abs. 3 
genannten Personen sind zusätzlich die Wohnsitze 
seit der Geburt, die Geschwister und abgeschlossene 
Straf- und Disziplinarverfahren sowie alle Kontakte zu 
ausländischen Nachrichtendiensten oder zu Nach-
richtendiensten der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik anzugeben. 

(5) Der Betroffene kann Angaben verweigern, mit 
denen er sich oder seinen Ehegatten, Verlobten oder 
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Lebenspartner einer Straftat bezichtigt; er ist darüber 
entsprechend zu belehren. 

(6) Die Sicherheitserklärung ist vom Be troffenen der 
zuständigen Stelle zuzuleiten. Sie prüft die Angaben 
des Betroffenen auf ihre Vollständigkeit und Richtig-
keit. Zu diesem Zweck können die Personalakten 
eingesehen werden. Die zuständige Stelle leitet die 
Sicherheitserklärung an die mitwirkende Behörde 
weiter und beauftragt diese, eine Sicherheitsüberprü-
fung durchzuführen, es sei denn, die zuständige Stelle 
hat bereits bei der Prüfung der Sicherheitserklärung 
festgestellt, daß ein Sicherheitsrisiko vorliegt, das 
einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit entgegen-
steht. Die mitwirkende Behörde kann mit Zustim-
mung der zuständigen Stelle und des Be troffenen in 
die Personalakte Einsicht nehmen, wenn dies zur 
Klärung oder Beurteilung sicherheitserheblicher Er-
kenntnisse unerläßlich ist. 

§ 14 

Abschluß der Sicherheitsüberprüfung 

(1) Kommt die mitwirkende Behörde zu dem Ergeb-
nis, daß kein Sicherheitsrisiko nach § 5 Abs. 1 vorliegt, 
so teilt sie dies der zuständigen Stelle mit. Fallen 
Erkenntnisse an, die kein Sicherheitsrisiko begründen 
aber weiterhin sicherheitserheblich sind, so werden 
diese mitgeteilt. 

(2) Kommt die mitwirkende Behörde zu dem Ergeb-
nis, daß ein Sicherheitsrisiko vorliegt, unterrichtet sie 
schriftlich unter Darlegung der Gründe und ihrer 
Bewertung die zuständige Stelle. Bei nachgeordneten 
Stellen erfolgt die Unterrichtung über deren oberste 
Bundesbehörde. 

(3) Die zuständige Stelle entscheidet, ob ein Sicher-
heitsrisiko vorliegt, das der sicherheitsempfindlichen 
Tätigkeit des Betroffenen entgegensteht. Im Zweifel 
hat das Sicherheitsinteresse Vorrang vor anderen 
Belangen. § 6 Abs. 1 ist zu beachten. 

(4) Lehnt die zuständige Stelle die Verwendung in 
sicherheitsempfindlicher Tätigkeit ab, teilt sie dies 
dem Betroffenen mit. 

§ 15 

Vorläufige Zuweisung 
einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit 

Die zuständige Stelle kann in Ausnahmefällen 
abweichend von § 2 Abs. 1 die sicherheitsempfindli-
che Tätigkeit des Be troffenen vor Abschluß der 
Sicherheitsüberprüfung erlauben, wenn die mitwir-
kende Behörde 

1. bei der einfachen Sicherheitsüberprüfung die 
Angaben in der Sicherheitserklärung unter Be-
rücksichtigung der eigenen Erkenntnisse bewertet 
hat oder 

2. bei der erweiterten Sicherheitsüberprüfung und 
bei der erweiterten Sicherheitsüberprüfung mit 
Sicherheitsermittlungen die Maßnahmen der 

nächstniederen Art der Sicherheitsüberprüfung 
abgeschlossen hat 

und sich daraus keine tatsächlichen Anhaltspunkte 
für ein Sicherheitsrisiko ergeben haben. 

§ 16 

Sicherheitserhebliche Erkenntnisse 
nach Abschluß der Sicherheitsüberprüfung 

(1) Die zuständige Stelle und die mitwirkende 
Behörde haben sich unverzüglich gegenseitig zu 
unterrichten, wenn sicherheitserhebliche Erkennt-
nisse über den Betroffenen oder den in die Sicher-
heitsüberprüfung einbezogenen Ehegatten, Verlob-
ten oder Lebenspartner bekanntwerden, oder sich 
mitgeteilte Erkenntnisse als unrichtig erweisen. 

(2) Die mitwirkende Behörde prüft die sicherheits-
erheblichen Erkenntnisse und stellt fest, ob ein Sicher-
heitsrisiko nach § 5 Abs. 1 vorliegt und unterrichtet die 
zuständige Stelle über das Ergebnis der Prüfung. Im 
übrigen ist § 14 Abs. 3 und 4 entsprechend anzuwen-
den. 

§ 17 

Ergänzung der Sicherheitserklärung 
und Wiederholungsüberprüfung 

(1) Die Sicherheitserklärung ist dem Be troffenen, 
der eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit ausübt, in 
der Regel alle fünf Jahre erneut zuzuleiten und im 
Falle eingetretener Veränderungen vom Be troffenen 
zu ergänzen. 

(2) Bei sicherheitsempfindlichen Tätigkeiten nach 
§ 10 ist in der Regel im Abstand von zehn Jahren eine 
Wiederholungsüberprüfung einzuleiten. Im übrigen 
kann die zuständige Stelle eine Wiederholungsüber-
prüfung einleiten, wenn sicherheitserhebliche Er-
kenntnisse dies nahelegen. Das Verfahren bei der 
Wiederholungsüberprüfung entspricht dem der Erst-
überprüfung; die mitwirkende Behörde kann von 
einer erneuten Identitätsprüfung absehen. Die Wie-
derholungsüberprüfung erfolgt nur mit Zustimmung 
des Betroffenen, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, und mit der Zustimmung seines Ehegat-
ten, Verlobten oder Lebenspartners, falls er einbezo-
gen wird. 

VIERTER ABSCHNITT 

Akten über die Sicherheitsüberprüfung; 
Datenverarbeitung 

§ 18 

Sicherheitsakte und Sicherheitsüberprüfungsakte 

(1) Die zuständige Stelle führt über den Be troffenen 
eine Sicherheitsakte, in die alle die Sicherheitsüber-
prüfung betreffenden Informationen aufzunehmen 
sind. 
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(2) Informationen über die persönlichen, dienstli-
chen und arbeitsrechtlichen Verhältnisse der Perso-
nen, die mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit 
befaßt sind, sind zur Sicherheitsakte zu nehmen, 
soweit sie für die sicherheitsmäßige Beurteilung 
erheblich sind. Dazu zählen insbesondere: 

1. Zuweisung, Übertragung einer sicherheitsemp-
findlichen Tätigkeit, die dazu erteilte Ermächti-
gung sowie deren Änderungen und Beendigung, 

2. Umsetzung, Abordnung, Versetzung und Aus-
scheiden, 

3. Änderungen des Familienstandes, des Namens, 
eines Wohnsitzes und der Staatsangehörigkeit, 

4. Anhaltspunkte für Überschuldung, insbesondere 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse, 

5. Straf- und Disziplinarsachen sowie dienst- und 
arbeitsrechtliche Maßnahmen. 

(3) Die Sicherheitsakte ist keine Personalakte. Sie ist 
gesondert zu führen und darf weder der personalver-
waltenden Stelle noch dem Betroffenen zugänglich 
gemacht werden. Im Falle des Wechsels der Dienst-
stelle oder des Dienstherrn ist die Sicherheitsakte 
nach dorthin abzugeben, wenn auch dort eine sicher-
heitsempfindliche Tätigkeit ausgeübt werden soll. 

(4) Die mitwirkende Behörde führt über den Betrof-
fenen eine Sicherheitsüberprüfungsakte, in die aufzu-
nehmen sind: 

1. Informationen, die die Sicherheitsüberprüfung, die 
durchgeführten Maßnahmen und das Ergebnis 
betreffen, 

2. das Ausscheiden aus oder die Nichtaufnahme der 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit, 

3. Änderungen des Familienstandes, des Namens, 
eines Wohnsitzes und der Staatsangehörigkeit. 

Die in Absatz 2 Nr. 4 und 5 genannten Daten sind zur 
Sicherheitsüberprüfungsakte zu nehmen, wenn sie 
sicherheitserheblich sind. 

(5) Die zuständige Stelle ist verpflichtet, die in 
Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 genannten Daten 
unverzüglich der mitwirkenden Behörde zu übermit-
teln. Die Übermittlung der in Absatz 4 Nr. 2 genannten 
Daten erfolgt nach den in § 22 Abs. 2 Nr. 1 festgelegten 
Fristen. 

§ 19 

Aufbewahrung und Vernichtung der Unterlagen 

(1) Die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung 
sind gesondert aufzubewahren und gegen unbefug-
ten Zugriff zu schützen. 

(2) Die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung 
sind bei der zuständigen Stelle innerhalb eines Jahres 
zu vernichten, wenn der Be troffene keine sicherheits-
empfindliche Tätigkeit aufnimmt, es sei denn, der 
Betroffene willigt in die weitere Aufbewahrung ein. 
Im übrigen sind die Unterlagen über die Sicherheits-
überprüfung bei der zuständigen Stelle fünf Jahre  

nach dem Ausscheiden aus der sicherheitsempfindli-
chen Tätigkeit zu vernichten, es sei denn, der Betrof-
fene willigt in die weitere Aufbewahrung ein oder es 
ist beabsichtigt, dem Betroffenen in absehbarer Zeit 
erneut eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit zuzu-
weisen, zu übertragen oder ihn dazu zu ermächti-
gen. 

(3) Die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung 
bei der mitwirkenden Behörde sind nach den in § 22 
Abs. 2 Nr. 2 genannten Fristen zu vernichten. Gleiches 
gilt bezüglich der Unterlagen zu den in § 3 Abs. 3 
genannten Personen. 

§ 20 

Speichern, Verändern und Nutzen 
personenbezogener Daten in Dateien 

(1) Die zuständige Stelle darf zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben die in § 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 genannten 
personenbezogenen Daten, ihre Aktenfundstelle und 
die der mitwirkenden Behörde, sowie die Beschäfti-
gungsstelle, Verfügungen zur Bearbeitung des Vor-
ganges und beteiligte Behörden in Dateien speichern, 
verändern und nutzen. Der Zugriff ist auf die zustän-
dige Stelle beschränkt. 

(2) Die mitwirkende Behörde darf zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben 

1. die in § 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 genannten personen-
bezogenen Daten des Be troffenen und des in die 
Sicherheitsüberprüfung einbezogenen Ehegatten, 
Verlobten oder Lebenspartners und die Akten-
fundstelle, 

2. Verfügungen zur Bearbeitung des Vorgangs 
sowie 

3. sicherheitserhebliche Erkenntnisse und Erkennt-
nisse, die ein Sicherheitsrisiko begründen, 

in Dateien speichern, verändern und nutzen. Die 
Daten nach Nummer 1 dürfen auch in die nach § 6 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes zulässigen Ver-
bunddateien gespeichert werden. Der Zugriff auf die 
nach Nummern 2 und 3 gespeicherten Daten ist 
ausschließlich auf die mitwirkende Behörde be-
schränkt. 

§ 21 

Übermittlung und Zweckbindung 

(1) Die im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung 
gespeicherten personenbezogenen Daten dürfen von 
der zuständigen Stelle oder mitwirkenden Behörde 
nur für 

1. die mit der Sicherheitsüberprüfung verfolgten 
Zwecke, 

2. Zwecke der Verfolgung von Straftaten von erheb-
licher Bedeutung, wenn die Strafverfolgung anson-
sten erheblich erschwert würde, 

3. Zwecke parlamentarischer Untersuchungsaus-
schüsse 
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genutzt und übermittelt werden. Die zuständige Stelle 
darf die gespeicherten personenbezogenen Daten 
darüber hinaus für Zwecke der disziplinarrechtlichen 
Verfolgung sowie dienst- oder arbeitsrechtlicher 
Maßnahmen nutzen und übermitteln, wenn dies zur 
Gewährleistung des Verschlußsachenschutzes erfor-
derlich ist. Die mitwirkende Behörde darf die gespei-
cherten personenbezogenen Daten darüber hinaus im 
Rahmen des erforderlichen Umfangs nutzen und 
übermitteln zur Aufklärung von sicherheitsgefähr-
denden oder geheimdienstlichen Tätigkeiten für eine 
fremde Macht oder von Bestrebungen, die darauf 
gerichtet sind, Gewalt anzuwenden oder Gewaltan-
wendung vorzubereiten oder zur Aufklärung sonsti-
ger Bestrebungen von erheblicher Bedeutung. Die 
Nutzung und Übermittlung von Erkenntnissen aus 
§ 12 Abs. 1 Nr. 4 ist nur unter den Voraussetzungen des 
Stasi-Unterlagen-Gesetzes zulässig. 

(2) Die Übermittlung der nach § 20 in Dateien 
gespeicherten Daten ist nur zulässig, soweit sie für die 
Erfüllung der in Absatz 1 genannten Zwecke erforder-
lich ist. Die nach § 20 Abs. 2 Nr. 1 gespeicherten Daten 
dürfen zur Erfüllung aller Zwecke des Verfassungs-
schutzes genutzt und übermittelt werden. 

(3) Die mitwirkende Behörde darf personenbezo-
gene Daten nach den Absätzen 1 und 2 nur an  öffent-
liche Stellen übermitteln. 

§ 22 

Berichtigen, Löschen und Sperren 
personenbezogener Daten 

(1) Die zuständige Stelle und die mitwirkende 
Behörde haben personenbezogene Daten zu berichti-
gen, wenn sie unrichtig sind. Wird festgestellt, daß 
personenbezogene Daten unrich tig sind oder wird 
ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten, so ist dies, 
soweit sich die personenbezogenen Daten in Akten 
befinden, dort zu vermerken oder auf sonstige Weise 
festzuhalten. 

(2) In Dateien gespeicherte personenbezogene 
Daten sind 

1. von der zuständigen Stelle zu löschen, 

a) innerhalb eines Jahres, wenn der Be troffene 
keine sicherheitsempfindliche Tätigkeit auf-
nimmt, es sei denn, der Be troffene willigt in die 
weitere Speicherung ein, 

b) nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Aus-
scheiden des Betroffenen aus der sicherheits-
empfindlichen Tätigkeit, es sei denn, der Betrof-
fene willigt in die weitere Speicherung ein oder 
es ist beabsichtigt, dem Be troffenen in absehba-
rer Zeit eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit 
zuzuweisen, zu übertragen oder ihn dazu zu 
ermächtigen, 

2. von der mitwirkenden Behörde nach Ablauf von 
fünf Jahren bei einfachen Sicherheitsüberprüfun-
gen, bei den übrigen Überprüfungsarten nach 
Ablauf von zehn Jahren, vom BND nach Ablauf von 

25 Jahren nach den in Nummer 1 genannten 
Fristen. 

Die nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 und 3 gespeicherten Daten 
sind zu löschen, wenn feststeht, daß der Be troffene 
keine sicherheitsempfindliche Tätigkeit aufnimmt 
oder aus ihr ausgeschieden ist. Im übrigen sind in 
Dateien gespeicherte personenbezogene Daten zu 
löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist. 

(3) Die Löschung unterbleibt, wenn Grund zu der 
Annahme besteht, daß durch sie schutzwürdige Inter-
essen des Be troffenen beeinträchtigt würden. In die-
sem Fall sind die Daten zu sperren. Sie dürfen nur 
noch mit Einwilligung des Betroffenen verarbeitet und 
genutzt werden. 

§ 23 

Auskunft 
über gespeicherte personenbezogene Daten 

(1) Auf Antrag ist von der zuständigen Stelle oder 
mitwirkenden Behörde unentgelt lich Auskunft zu 
erteilen, welche Daten über die anfragende Person im 
Rahmen der Sicherheitsüberprüfung gespeichert 
wurden. 

(2) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die 
Übermittlung personenbezogener Daten an  die mit-
wirkenden Behörden, ist sie nur mit deren Zustim-
mung zulässig. 

(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 

1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in 
der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegen-
den Aufgaben gefährden würde, 

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden 
oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines 
Landes Nachteile bereiten würde oder 

3. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung 
nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen der überwiegenden 
berechtigten Interessen eines Dritten, geheimge-
halten werden müssen 

und deswegen das Interesse des Anfragenden an  der 
Auskunftserteilung zurücktreten muß. 

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf 
einer Begründung nicht, soweit durch die Mitteilung 
der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die 
Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsver-
weigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. In die-
sem Falle ist der Betroffene darauf hinzuweisen, daß 
er sich an den Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz wenden kann. 

(5) Wird dem Anfragenden keine Auskunft erteilt, 
so ist sie auf sein Verlangen dem Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz zu erteilen, soweit nicht die 
jeweils zuständige oberste Bundesbehörde im Einzel-
fall  feststellt, daß dadurch die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes gefährdet würde. Die Mitteilung 
des Bundesbeauftragten für den Datenschutz darf 
keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der spei- 
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chernden Stelle zulassen, sofern diese nicht einer 
weitergehenden Auskunft zustimmt. 

(6) Die zuständige Stelle gewährt der anfragenden 
Person Einsicht in die Sicherheitsakte, soweit eine 
Auskunft für die Wahrnehmung ihrer rechtlichen 
Interessen nicht ausreicht und sie hierfür auf die 
Einsichtnahme angewiesen ist. Die Regelungen der 
Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Sonderregelungen bei Sicherheitsüberprüfungen 
für nichtöffentliche Stellen 

§ 24 

Anwendungsbereich 

Bei Sicherheitsüberprüfungen von Betroffenen, die 
von der zuständigen Stelle zu einer sicherheitsemp-
findlichen Tätigkeit bei einer nicht-öffentlichen Stelle 
ermächtigt werden sollen, gelten folgende Sonderre-
gelungen. 

§ 25 

Zuständigkeit 

Zuständige Stelle ist der Bundesminister für Wirt-
schaft, soweit nicht im Einvernehmen mit ihm eine 
andere oberste Bundesbehörde die Aufgabe als 
zuständige Stelle wahrnimmt. 

§ 26 

Sicherheitserklärung 

Abweichend von § 13 Abs. 5 leitet der Betroffene 
seine Sicherheitserklärung der nichtöffentlichen 
Stelle zu, in der er beschäftigt ist. Im Falle der 
Einbeziehung des Ehegatten, Verlobten oder Lebens-
partners nach § 2 Abs. 2 fügt er dessen Zustimmung 
bei. Die nicht-öffentliche Stelle prüft die Vollständig-
keit und Richtigkeit der Angaben und darf, soweit dies 
erforderlich ist, die Personalunterlagen beiziehen. Sie 
gibt die Sicherheitserklärung an die zuständige Stelle 
weiter und teilt dieser vorhandene sicherheitserhebli-
che Erkenntnisse mit. § 3 Abs. 1 Satz 3 gilt entspre-
chend. 

§ 27 

Abschluß der Sicherheitsüberprüfung, 
Weitergabe sicherheitserheblicher Erkenntnisse 

Die zuständige Stelle unterrichtet die nichtöffentli-
che Stelle nur darüber, daß der Be troffene zur sicher-
heitsempfindlichen Tätigkeit ermächtigt oder nicht 
ermächtigt wird. Erkenntnisse, die die Ablehnung der 
Ermächtigung zur sicherheitsempfindlichen Tätigkeit 
betreffen, dürfen nicht mitgeteilt werden. Zur 
Gewährleistung des Verschlußsachenschutzes kön-
nen sicherheitserhebliche Erkenntnisse an die nicht-

öffentliche Stelle übermittelt werden und dürfen von 
ihr ausschließlich zu diesem Zweck genutzt werden. 
Die nichtöffentliche Stelle hat die zuständige Stelle 
unverzüglich zu unterrichten, wenn sicherheitserheb-
liche Erkenntnisse über den Be troffenen oder den in 
die Sicherheitsüberprüfung einbezogenen Ehegatten, 
Verlobten oder Lebenspartner bekanntwerden. 

§ 28 

Aktualisierung der Sicherheitserklärung 

(1) Die nichtöffentliche Stelle leitet dem Betroffe-
nen, der eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit aus-
übt, auf Anforderung der zuständigen Stelle die 
Sicherheitserklärung in der Regel alle fünf Jahre 
erneut zu. 

(2) Der Betroffene hat die in der Sicherheitserklä-
rung angegebenen Daten im Falle eingetretener Ver-
änderungen zu ergänzen. Die zuständige Stelle 
beauftragt die mitwirkende Behörde, die Maßnahmen 
nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 und 3 erneut durchzuführen und 
zu bewerten. 

§ 29 

Übermittlung von Informationen über persönliche 
und arbeitsrechtliche Verhältnisse 

Die nicht-öffentliche Stelle hat der zuständigen 
Stelle das Ausscheiden aus sicherheitsempfindlicher 
Tätigkeit, Änderungen des Familienstandes, des 
Namens, eines Wohnsitzes und der Staatsangehörig-
keit unverzüglich mitzuteilen. 

§ 30 

Sicherheitsakte der nichtöffentlichen Stelle 

Für die Sicherheitsakte in der nicht-öffentlichen 
Stelle gelten die Vorschriften dieses Gesetzes über die 
Sicherheitsakte entsprechend mit der Maßgabe, daß 
die Sicherheitsakte der nicht-öffentlichen Stelle bei 
einem Wechsel des Arbeitgebers nicht abgegeben 
wird. 

§ 31 

Datenverarbeitung, -nutzung und -berichtigung 
in automatisierten Dateien 

Die nicht-öffentliche Stelle darf die nach diesem 
Gesetz zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
personenbezogenen Daten des Be troffenen in auto-
matisierten Dateien speichern, verändern und nutzen. 
Die für die zuständige Stelle geltenden Vorschriften 
zur Berichtigung, Löschung und Sperrung finden 
Anwendung. § 20 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
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SECHSTER ABSCHNITT 

Reisebeschränkungen, Sicherheits

-

überprüfungen auf Antrag ausländischer 
Dienststellen und Schlußvorschriften 

§ 32 

Reisebeschränkungen 

(1) Personen, die eine sicherheitsempfindliche 
Tätigkeit ausüben, können verpflichtet werden, 
Dienst- und Privatreisen in und durch Staaten, für die 
besondere Sicherheitsregelungen gelten, der zustän-
digen Stelle oder der nichtöffentlichen Stelle recht-
zeitig vorher anzuzeigen. Die Verpflichtung kann 
auch für die Zeit nach dem Ausscheiden aus der 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit angeordnet wer-
den. 

(2) Die Reise kann von der zuständigen Stelle 
untersagt werden, wenn Anhaltspunkte zur Person 
oder eine besonders sicherheitsempfindliche Tätig-
keit vorliegen, die eine erhebliche Gefährdung durch 
fremde Nachrichtendienste erwarten lassen. 

(3) Ergeben sich bei einer Reise in und durch 
Staaten, für die besondere Sicherheitsregelungen gel-
ten, Anhaltspunkte, die auf einen Anbahnungs- und 
Werbungsversuch fremder Nachrichtendienste hin-
deuten können, so ist die zuständige Stelle nach 
Abschluß der Reise unverzüglich zu unterrichten. 

§ 33 

Sicherheitsüberprüfung 
auf Antrag ausländischer Dienststellen 

(1) Ersucht eine ausländische Dienststelle die mit-
wirkenden Behörden um die Mitwirkung bei einer 
Sicherheitsüberprüfung, so richtet sie sich nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit nicht in 
Rechtsvorschriften zwischenstaatlicher Einrichtun-
gen oder völkerrechtlichen Verträgen, denen die 
gesetzgebenden Körperschaften gemäß Artikel 59 
Abs. 2 des Grundgesetzes zugestimmt haben, etwas 
anderes bestimmt ist. 

(2) Die Mitwirkung unterbleibt, wenn auswärtige 
Belange der Bundesrepublik Deutschland oder über-
wiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
entgegenstehen. Dies gilt auch bei der Übermittlung 
personenbezogener Daten an die ausländische 
Dienststelle. 

(3) Die ausländische Dienststelle ist darauf hinzu-
weisen, daß die im Rahmen der Sicherheitsüberprü-
fung übermittelten personenbezogenen Daten nur für 
Zwecke der Sicherheitsüberprüfung verwendet wer-
den dürfen und die mitwirkende Behörde sich vorbe-
hält, um Auskunft über die vorgenommene Verwen-
dung der Daten zu bitten.  

§ 34 

Ermächtigung zur Rechtsverordnung 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, die in § 10 
Satz 1 Nr. 3 genannten Stellen oder Behörden des 
Bundes durch Rechtsverordnung festzulegen. 

§ 35 

Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

(1) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur 
Ausführung dieses Gesetzes erläßt der Bundesmini-
ster des Innern, soweit in den Absätzen 2 bis 4 nichts 
anderes bestimmt ist. 

(2) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur 
Ausführung dieses Gesetzes im Bereich der Sicher-
heitsüberprüfung in der Wirtschaft erläßt der Bundes-
minister für Wirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister des Innern. 

(3) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur 
Ausführung dieses Gesetzes im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums der Verteidigung erläßt der Bun-
desminister der Verteidigung im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister des Innern. 

(4) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur 
Ausführung dieses Gesetzes bei den Nachrichten-
diensten des Bundes erläßt die jeweils zuständige 
oberste Bundesbehörde im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister des Innern. 

§ 36 

Anwendung des Bundesdatenschutzgesetzes, 
Bundesverfassungsschutzgesetzes, 
MAD-Gesetzes und BND-Gesetzes 

(1) Die Vorschriften des Ersten Abschnitts und 
Fünften Abschnitts sowie §§ 18 und 39 des Bundesda-
tenschutzgesetzes, des Ersten Abschnitts und § 14 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes sowie §§ 1 und 8 
des MAD-Gesetzes und § 6 des BND-Gesetzes finden 
Anwendung. 

(2) Für die Datenschutzkontrolle der von öffentli-
chen und nicht-öffentlichen Stellen nach diesem 
Gesetz gespeicherten personenbezogenen Daten gel-
ten die §§ 21 und 24 bis 26 des Bundesdatenschutz-
gesetzes. 

§ 37 

Änderung von Gesetzen 

(1) Artikel 1 § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Beschrän-
kung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
vom 13. August 1968 (BGBl. I S. 949), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Mai 1992 (BGBl. I 
S. 998) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 
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Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Sie haben für die Durchführung der vorstehend 
genannten Anordnungen das erforderliche Personal 
bereitzuhalten, das gemäß dem Sicherheitsüberprü-
fungsgesetz ... (einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle dieses Gesetzes) überprüft und zum 
Zugang zu Verschlußsachen des jeweiligen Geheim

-

haltungsgrades ermächtigt ist."  

(2) Das Bundesverfassungsschutzgesetz vom 
20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2954, 2970) wird wie 
folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Befugnisse des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz bei der Mitwirkung nach Satz 1 
Nr. 1 sind im Sicherheitsüberprüfungsgesetz 
vom ... (einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle dieses Gesetzes) geregelt." 

b) Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben. 

2. § 8 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Der Betroffene ist auf die Freiwilligkeit seiner 
Angaben hinzuweisen." 

3. § 10 Abs. 2 wird aufgehoben. 

(3) Das MAD-Gesetz vom 20. Dezember 1990 
(BGBl. I S. 2954, 2977) wird wie folgt geändert: 

§ 1 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

1. Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Befugnisse des Militärischen Abschirmdien

-

stes bei der Mitwirkung nach Satz 1 Nr. 1 Buch

-

stabe a sind im Sicherheitsüberprüfungsgesetz .. . 

(einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
dieses Gesetzes) geregelt." 

2. Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben. 

(4) § 24 Abs. 6 Satz 1 Nr. 7 des Wehrpflichtgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juni 
1986 (BGBl. I S. 879), das zuletzt durch Artikel 2 Nr. 10 
des Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2317) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„7. auf Verlangen der zuständigen Wehrersatzbe-
hörde sich im Hinblick auf eine für sie vorgese-
hene sicherheitsempfindliche Tätigkeit in der 
Bundeswehr einer erstmaligen Sicherheitsüber-
prüfung und weiteren Sicherheitsüberprüfungen 
zu unterziehen. Die Durchführung der Sicher-
heitsüberprüfung bestimmt sich nach dem Sicher-
heitsüberprüfungsgesetz ... (einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes). 
Einer Zustimmung des Wehrpflichtigen bedarf es 
nicht. " 

(5) § 2 Abs. 2 Satz 3 des BND-Gesetzes vom 
20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2954, 2979) wird wie 
folgt gefaßt: 

„Bei Sicherheitsüberprüfungen ist das Sicherheits-
überprüfungsgesetz ... (einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle dieses Gesetzes) anzuwenden." 

§ 38 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

I.  

Die Voraussetzungen und das Verfahren zur Durch-
führung einer Sicherheitsüberprüfung, die Umstände, 
die ein Sicherheitsrisiko begründen, und die Folgen 
für Bewerber und Beschäftigte beim Vorliegen eines 
Sicherheitsrisikos sind bisher in untergesetzlichen 
Vorschriften geregelt (vgl. Richtlinien für die Sicher-
heitsüberprüfung von Personen im Rahmen des 
Geheimschutzes — Sicherheitsrichtlinien — GMBl. 
1991, S. 70ff.). Die Rechtsprechung hat für die Zuläs-
sigkeit von Sicherheitsüberprüfungen § 3 Abs. 2 
BVerfSchG in Verbindung mit § 55 Bundesbeamten-
gesetz oder auch § 353 b Abs. 2 Strafgesetzbuch als 
eine hinreichend bestimmte Rechtsgrundlage be-
zeichnet. Es mehren sich aber die Stimmen, die im 
Hinblick auf die Eingriffe in das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht, die mit einer Sicherheits-
überprüfung notwendigerweise verbunden sind, eine 
bereichsspezifische und normenklare gesetzliche 
Grundlage fordern. Der Deutsche Bundestag hat am 
19. September 1990 anläßlich der Verabschiedung 
des „Gesetzes zur Fortentwicklung der Datenverar-
beitung und des Datenschutzes" (BDSG, BVerfSchG, 
MAD-G und BND-G) die Bundesregierung aufgefor-
dert, einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzule-
gen. Der Bundesrat hat zwei Tage später eine gleich-
lautende Entschließung gefaßt. 

Die Aufgabe zur Mitwirkung bei der Sicherheitsüber-
prüfung für das Bundesamt für Verfassungsschutz und 
das MAD-Amt sind in § 3 Abs. 2 Bundesverfassungs-
schutzgesetz und § 1 Abs. 3 MAD-Gesetz geregelt. 
Das vorliegende Gesetz bezieht diese Vorschriften ein 
und regelt abschließend die Rechte, Pflichten und 
Befugnisse der Beteiligten bei einer Sicherheitsüber-
prüfung. 

II.  

Das Gesetz regelt die Sicherheitsüberprüfungen, die 
aus Gründen des Geheimschutzes erforderlich wer-
den. Aufgabe des Geheimschutzes ist es, die mate riel-
len und personellen Voraussetzungen dafür zu schaf-
fen, daß Unbefugte keine Kenntnis von den im öffent-
lichen Interesse geheimhaltungsbedürftigen Tatsa-
chen (sog. Verschlußsachen) erhalten. Das Sicher-
heitsüberprüfungsgesetz umfaßt nur den personel-
len Geheimschutz, da sich der materielle Geheim-
schutz auf technische und organisatorische Sicher-
heitsmaßnahmen zum Schutz von Verschlußsachen 
bezieht, die nicht gesetzlich geregelt werden müs-
sen. 

III.  

Ziel des personellen Geheimschutzes ist es, staatliche 
Verschlußsachen zu schützen. Der Schutz von Infor-
mationen, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte 
den Bestand oder lebenswichtige Interessen, die 
Sicherheit oder die Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden kön-
nen, ist für den demokratischen Rechtsstaat unver-
zichtbar, will er nicht seinen Bestand und die Existenz 
seiner Bürger gefährden. Die Einstufung von Informa-
tionen als Verschlußsachen ist nicht von einer aktuel-
len Bedrohung des Staates und seiner Bevölkerung 
abhängig. Den Bestand und die Sicherheit des Staates 
und seiner Bevölkerung zu sichern, ist eine dauerhafte 
Aufgabe, die von der Annahme auszugehen hat, daß 
sich latente Gefahren täglich in konkrete Gefährdun-
gen des Staates und seiner Bevölkerung verwandeln 
können. 

Der Demokratisierungsprozeß in Osteuropa kann 
nicht zu der Annahme verleiten, es bestünden keine 
Gefahren mehr für den Staat und seine Bevölkerung. 
Das Vorhandensein der Gefahren wird etwa deutlich, 
wenn sich regionale Konflikte zu kriegerischen Aus-
einandersetzungen entwickeln und die Bundesrepu-
blik Deutschland aufgrund ihres Eintretens für eine 
Konfliktlösung bedroht wird. Das Arsenal an Massen-
vernichtungswaffen, mit deren Einsatz immer gerech-
net werden muß, verdeutlicht diese Gefahrensitua-
tion. Die Sicherheit ist auch innerer Bedrohung aus-
gesetzt, wie insbesondere der Terrorismus und die 
organisierte Kriminalität belegen. Die Sicherheit des 
Staates als verfaßter Friedens- und Ordnungsmacht 
und die von ihm zu gewährleistende Sicherheit seiner 
Bevölkerung sind aber unverzichtbare Verfassungs-
werte, weil die Institution Staat von ihnen die eigent-
liche Rechtfertigung herleitet. Die Personen, denen 
der Staat Verschlußsachen anvertraut, müssen daher 
vorher einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen wer-
den, um festzustellen, ob sie zuverlässig und verfas-
sungstreu sind und ob keine „Schwachstellen" sie 
erpreßbar machen für den Geheimnisverrat. 

IV. 

Der Umfang der Sicherheitsüberprüfung und damit 
die Intensität der Eingriffe in die Grundrechte der 
Betroffenen ist der Maßstab für die Verhältnismäßig-
keit. Abzuwägen ist das Schutzobjekt Bestand und 
Sicherheit des Staates gegenüber den Freiheitsrech-
ten des einzelnen. Im Vordergrund stehen dabei 
Bestand und Sicherheit des Staates, weil sie als 
Garanten für die Individualrechte erhalten bleiben 
müssen. Um diesen logischen Vorrang abzumildern, 
wird im Sicherheitsüberprüfungsgesetz kein Zwang 
zur Sicherheitsüberprüfung festgelegt, sondern die 
Zustimmung des Betroffenen zur Sicherheitsüberprü- 
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fung vorausgesetzt. Auch beim Ehegatten, Verlobten 
oder Lebenspartner, der bei bestimmten Überprü-
fungsarten in die Sicherheitsüberprüfung einbezogen 
wird, geschieht dies nur, wenn er zustimmt. Der Grund 
für seine Einbeziehung beruht auf der Erkenntnis, daß 
Sicherheitsrisiken, die in seiner Person liegen, sich 
aufgrund der engen persönlichen Beziehung auf den 
Betroffenen auswirken. 

Sonstige enge persönliche Beziehungen, die der 
Betroffene z. B. mit Eltern, Geschwistern, Kindern 
usw. und auch Freunden hat, führen nicht zu einer 
Einbeziehung dieser Personen in die Sicherheitsüber-
prüfung. Die Verhältnismäßigkeit gebietet eine Ein-
grenzung der einzubeziehenden Personen. Sie liegt in 
der Beschränkung der Einbeziehung nur der am 
nächsten stehenden Person. 

V. 

Das Sicherheitsüberprüfungsgesetz berücksichtigt 
die Mindestanforderungen an Sicherheitsüberprüfun-
gen, zu denen sich die Bundesrepublik Deutschland 
gegenüber ausländischen Staaten und als Mitglied 
zwischenstaatlicher Einrichtungen (z. B. NATO, 
WEU, EG) vertraglich verpflichtet hat. Soweit diese 
Verpflichtungen durch Gesetzesbeschluß innerstaat-
liches Recht geworden sind oder noch werden, gehen 
sie den Regelungen des Sicherheitsüberprüfungsge-
setzes vor. Es muß jedoch darauf geachtet werden, daß 
die Sicherheitsmaßnahmen einen möglichst einheitli-
chen Standard haben, um ein Mißtrauen untereinan-
der nicht aufkommen zu lassen. Das Sicherheitsüber-
prüfungsgesetz spiegelt den international geforderten 
Mindeststandard der Maßnahmen beim personellen 
Geheimschutz wider. 

VI. Wesentlicher Inhalt des Gesetzes 

1. Voraussetzungen und Verfahren der Sicherheits-
überprüfung, Beschreibung der Sachverhalte, die 
ein Sicherheitsrisiko begründen, Schutz der Unter-
lagen über die Sicherheitsüberprüfung vor unbe-
fugter Nutzung, Zweckbindung der bei der Sicher-
heitsüberprüfung erhobenen Daten, Wiederho-
lungsüberprüfungen, Reisebeschränkungen. 

Voraussetzung für die Sicherheitsüberprüfung 
nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz ist eine 
sicherheitsempfindliche Tätigkeit. Sie liegt vor, 
wenn eine Person Zugang zu VS-VERTRAULICH 
und höher eingestuften Verschlußsachen . erhält 
oder sich im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit 
Zugang dazu verschaffen könnte. 

Der Umfang der Sicherheitsüberprüfung richtet 
sich nach der Höhe des Verschlußsachengrades, zu 
dem der Betroffene Zugang erhalten soll. Die 
Sicherheitsrisiken werden auf drei Bereiche 
beschränkt: Unzuverlässigkeit, fehlende Verfas-
sungstreue und Erpreßbarkeit bzw. Anwerbungs-
möglichkeit für eine nachrichtendienstliche Tätig-
keit gegen die Bundesrepublik Deutschland. 

Wiederholungsüberprüfungen, die wie eine Erst-
überprüfung durchgeführt werden, finden regel-
mäßig bei Personen statt, die Zugang zur höchsten 
Geheimhaltungsstufe „STRENG GEHEIM" haben 
oder bei den Nachrichtendiensten des Bundes tätig 
sind. Im übrigen werden die Sicherheitsüberprü-
fungen alle fünf Jahre aktualisiert; Überprüfungs-
maßnahmen erfolgen dann nur noch, wenn sicher-
heitserhebliche Erkenntnisse dies erforderlich ma-
chen. In diesem Fall  kann im Einzelfall auch eine 
vollständige Wiederholungsüberprüfung angeord-
net werden. 

Reisebeschränkungen können in Form von Anzei-
gepflichten für Reisen in Länder, in denen eine 
persönliche Gefährdung für den Geheimnisträger 
bestehen kann, eingeführt werden. Im Fall konkre-
ter Gefährdung oder generell bei den Mitarbeitern 
der Nachrichtendienste des Bundes besteht die 
Möglichkeit, die Reise zu untersagen. 

Die Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung 
sind getrennt von Personalunterlagen aufzube-
wahren und gesondert vor unbefugter Kenntnis-
nahme zu schützen. Die bei der Sicherheitsüber-
prüfung erhobenen personenbezogenen Daten 
dürfen nur für die Sicherheitsüberprüfung selbst, 
für bestimmte sonstige Aufgaben des Verfassungs-
schutzes, notwendige s traf- und disziplinarrechtli-
che Verfolgungsmaßnahmen, z. B. bei Verratsfäl-
len, und auf Anforderung von parlamentarischen 
Untersuchungsausschüssen genutzt werden. 

2. Beteiligte Behörden 

Die Stelle, die die Sicherheitsüberprüfung be an
-tragt und über die Zuweisung der sicherheitsemp-

findlichen Tätigkeit entscheidet, ist die Beschäfti-
gungsbehörde bzw. im Bereich der Wirtschaft 
grundsätzlich der Bundesminister für Wirtschaft. 
Sie wird im Gesetz als zuständige Stelle bezeichnet 
und wird in aller Regel — wie bisher — ein 
innerhalb der zuständigen Stelle bestellter Ge-
heimschutzbeauftragter sein. Seine Posi tion ist die 
des „Herrn des Verfahrens", da er auch entschei-
det, ob die grundsätzlich vorgesehene Einbezie-
hung des Ehegatten, Verlobten oder Lebenspart-
ners in Ausnahmefällen entbehrlich ist und ob zur 
Klärung später auftretender sicherheitserheblicher 
Erkenntnisse eine vollständige Wiederholungs-
überprüfung durchgeführt wird. Mit der Entschei-
dungsbefugnis trägt die zuständige Stelle auch die 
alleinige Verantwortung für den Be troffenen und 
seine sicherheitsmäßige Be treuung. 

Zusammen mit der zuständigen Stelle führt das 
Bundesamt für Verfassungsschutz bzw. das MAD

-

Amt die Sicherheitsüberprüfung gemäß ihren 
gesetzlichen Mitwirkungsaufgaben durch und gibt 
eine Empfehlung dazu ab, ob der Be troffene 
für eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit geeig-
net ist oder nicht. Der Bundesnachrichtendienst 
wirkt nicht bei Sicherheitsüberprüfungen ande-
rer Behörden mit, sondern führt lediglich Si-
cherheitsüberprüfungen im eigenen Interesse 
durch. 
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3. Rechte des Betroffenen und des in die Sicherheits-
überprüfung einbezogenen Ehegatten, Verlobten 
oder Lebenspartners 

Der Betroffene muß vor der Durchführung einer 
Sicherheitsüberprüfung dieser zugestimmt haben. 
Umfang und Bedeutung der Sicherheitsüberprü-
fung werden ihm durch die abschließenden Rege-
lungen im vorliegenden Gesetz deutlich. Das glei-
che gilt für die Einbeziehung des Ehegatten, Ver-
lobten oder Lebenspartners in die Sicherheitsüber-
prüfung. 

Der Betroffene hat das Recht, gehört zu werden, 
bevor er für eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit 
abgelehnt wird. Ihm oder der einbezogenen Person 
ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über seine/ihre 
im Zusammenhang mit der Sicherheitsüberprü-
fung gespeicherten personenbezogenen Daten. 
Dieser Antrag kann gegen beide am Sicherheits

-

überprüfungsverfahren beteiligte Behörden ge-
richtet werden. Im Ausnahmefall kann dem Betrof-
fenen Einsicht in die Sicherheitsakte gewährt wer-
den. 

4. Besondere Regelungen bei Sicherheitsüberprüfun-
gen für nicht-öffentliche Stellen 

Für die Sicherheitsüberprüfung z. B. von Beschäf-
tigten in Wirtschaftsunternehmen, die dort zum 
Zugang zu Verschlußsachen ermächtigt werden 
sollen, weil das Unternehmen einen staatlichen 
Auftrag erhalten hat, der als Verschlußsache ein-
gestuft ist, sind besondere Regelungen getroffen 
worden. Sie sind erforderlich, weil bei der Daten-
erhebung, -verarbeitung und bei der Aktenfüh-
rung eine zusätzliche Stelle, das Unternehmen, 
tätig wird. 

Der Zugang zu staatlichen Verschlußsachen kann 
nur öffentlich-rechtlich gestattet werden. Er wird 
durch eine Ermächtigung zum Zugang zu Ver-
schlußsachen ausgesprochen. Diese hoheitliche 
Tätigkeit übt der Bundesminister für Wirtschaft im 
Bereich der Wirtschaftsunternehmen aus. Er ist 
auch zuständige Stelle für die Sicherheitsüberprü-
fung, die vor einer Ermächtigung durchgeführt 
werden muß. Das Beschäftigungsunternehmen 
verpflichtet sich vertraglich gegenüber dem Bun-
desminister für Wirtschaft, vor Ort erforderliche 
Aufgaben durchzuführen, wie z. B. Aushändigung 
und Entgegennahme der Sicherheitserklärung und 
Prüfung der Vollständigkeit ggf. anhand der Perso-
nalakte, Aufbewahrung der Ermächtigung und 
Einleitung der Aktualisierung. Das Unternehmen 
benennt zu diesem Zwecke einen Sicherheitsbe-
vollmächtigten. 

Der Betroffene kann anhand der Sonderregelun-
gen abschließend feststellen, welche Befugnisse 
das Unternehmen im Zusammenhang mit seiner 
Sicherheitsüberprüfung hat. Bedeutsam ist insbe-
sondere, daß dem Unternehmen keine Erkennt-
nisse mitgeteilt werden dürfen, die zur Ablehnung 
der Ermächtigung geführt haben. 

Die Vorschriften des Fünften Abschnitts sind 
anwendbar, sofern sie eine von den übrigen 
Abschnitten andere Regelung treffen. Im übrigen 

gelten die sonstigen Vorschriften des Sicherheits-
überprüfungsgesetzes, wie z. B. die Trennung der 
Aufgaben im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung 
von der Personalverwaltung. 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten, die das Unternehmen 
anläßlich der Sicherheitsüberprüfung durchführt, 
wird abweichend von den Regelungen im Bundes-
datenschutzgesetz für die nicht-öffentlichen Stel-
len durch den Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz geprüft, weil die Sicherheitsüberprüfung im 
staatlichen Interesse erfolgt und für sie die Rege-
lungen gelten sollen, wie sie nach dem Bundesda-
tenschutzgesetz für den öffentlichen Bereich beste-
hen. 

5. Vorrang der bereichsspezifischen Regelungen 

Die Regelungen des Sicherheitsüberprüfungsge-
setzes sind für die Befugnisse der beteiligten 
Behörden und Stellen bei der Sicherheitsüberprü-
fung vorrangig und gehen den Regelungen in 
anderen Gesetzen vor. Vorschriften aus dem Bun-
desdatenschutzgesetz und der Gesetze über die 
Nachrichtendienste gelten nur dann, wenn das 
Sicherheitsüberprüfungsgesetz keine Spezialrege-
lung getroffen hat. 

VII. 

Durch das Gesetz entstehen keine zusätzlichen 
Kosten, weil die Sicherheitsüberprüfungen bereits seit 
Jahren aufgrund von Richtlinien durchgeführt werden 
und damit die Mittel für Personal und sächliche 
Ausstattung zur Verfügung stehen. Die gesetzliche 
Regelung der Verschlußsachen und die Vorausset-
zungen, unter denen sie eingestuft werden können, 
dürfte mittelfristig zu einer Verringerung der Ver-
schlußsachen und damit auch zu einer Verringerung 
der Sicherheitsüberprüfungen führen. 

Mit Auswirkungen auf die Verbraucherpreise ist nicht 
zu rechnen. 

B. Im einzelnen 

Zu§ I 

Zu Absatz 1 

Der Anwendungsbereich des Gesetzes erstreckt sich 
auf sicherheitsempfindliche Tätigkeiten, die vom 
Bund zugewiesen bzw. übertragen werden oder zu 
denen der Bund ermächtigt. Die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes ergibt sich kraft Natur der Sache. 
Sie gilt für die Gesetzgebungs- und Verwaltungskom-
petenz. Bei der Bestimmung dessen, was im Verant-
wortungsbereich des Bundes als Verschlußsache ein-
zustufen ist, und bei der Festlegung, welchen Krite-
rien eine Sicherheitsüberprüfung genügen muß, um 
den spezifischen staatlichen Sicherheitsinteressen des 
Bundes Rechnung zu tragen, h andelt es sich um ein 
Sachgebiet, das eine eigene Angelegenheit des Bun-
des darstellt und deshalb nur vom Bund geregelt 
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werden kann. Hinzu kommt, daß der Bund völker-
rechtliche Verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland oder einzelner oberster Bundesbehörden 
hinsichtlich der Verschlußsachen ausländischer sowie 
zwischenstaatlicher Stellen mit den Sicherheitsüber-
prüfungen erfüllt. Für den Bereich der Vergabe von 
Verschlußsachen-Aufträgen des Bundes an  die Wirt-
schaft hat die höchstrichterliche Rechtsprechung die 
Befugnis des Bundes zur Erteilung und zum Entzug 
von Verschlußsachen-Ermächtigungen im Interesse 
der Wahrnehmung staatlicher Sicherheitsbelange 
bejaht, 

Die Bundesländer sind für den Verschlußsachen-
schutz in ihrem Bereich zuständig und haben ange-
kündigt, entsprechende Gesetze zu verabschieden. 
Diese Gesetze sollten nicht gravierend voneinander 
abweichen, um bei der Weitergabe von Verschlußsa-
chen des Bundes an  ein Land und umgekehrt bzw. von 
Land zu Land keine Probleme bei der gegenseitigen 
Anerkennung von Sicherheitsüberprüfungen zu be-
kommen. 

Das Gesetz regelt sowohl die Erstüberprüfung als 
auch die Voraussetzungen, unter denen eine Wieder-
holungsüberprüfung stattfindet. 

Der Begriff „betraut" wird als Oberbegriff zu den 
einzelnen Formen verwendet, nach denen einer Per-
son eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit entweder 
zugewiesen oder übertragen wird oder die Person zu 
ihr ermächtigt wird. 

Zu Absatz 2 

Beschrieben wird, was eine sicherheitsempfindliche 
Tätigkeit ist, zu deren Ausübung eine Sicherheits-
überprüfung erforderlich ist. Zentraler Anknüpfungs-
punkt ist die Verschlußsache, die in § 4 näher definiert 
wird. 

Das Gesetz bezieht sich auf alle Verschlußsachen, 
sowohl die, die originär vom Bund hergestellt wurden, 
als auch die, die dem Bund übersandt wurden, z. B. 
Verschlußsachen aus den Bundesländern. Für auslän-
dische und zwischenstaatliche Verschlußsachen gilt 
dies nach Nummer 2 nur dann, wenn sich der Bund 
ausdrücklich zum Verschlußsachenschutz verpflichtet 
hat. Derartige Verpflichtungen ist die Bundesrepublik 
Deutschland in zahlreichen Abkommen und Verträ-
gen, z. B. NATO, WEU, EURATOM, eingegangen. 

Zugang zu Verschlußsachen haben Personen, die 
inhaltlich von einer Verschlußsache Kenntnis nehmen 
sollen. Auf die Art der Kenntnisnahme, d. h. Sehen 
oder Hören, kommt es nicht an. Es hat daher auch der 
Zugang zu Verschlußsachen, der nie eine Verschluß

-

sache liest, sondern . nur in Besprechungen und Sitzun-
gen Verschlußsachen-Informationen zu Gehör be-
kommt. 

Zugang sich verschaffen können, erfaßt die Fälle, in 
denen keine inhaltliche Kenntnis genommen wird, 
aber die Möglichkeit der Kenntnisnahme besteht. 
Dies liegt bei Personen und ggf. deren Vorgesetzten 
vor, die Verschlußsachen transportieren oder bewa-
chen, die informationstechnische Einrichtungen war- 

ten oder instandsetzen, mit deren Hilfe Verschlußsa-
chen übertragen, verarbeitet oder gesichert werden, 
z. B. Datenverarbeitungssysteme. Die naheliegende 
Möglichkeit, daß diese Personen auch Kenntnis von 
der Verschlußsache bekommen können, macht ihre 
Tätigkeit zur sicherheitsempfindlichen Tätigkeit. Da-
her muß der Kurier oder Bote, dem Verschlußsachen 
zum Transport anvertraut werden, ebenso auf seine 
Zuverlässigkeit überprüft sein wie die Person, die 
inhaltlich Kenntnis von der Verschlußsache erhält. 

Eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit übt auch aus, 
wer ohne Zugang zu Verschlußsachen zu haben, in 
einer Behörde/öffentlichen Stelle des Bundes oder in 
einem Teil von ihr tätig ist, die aufgrund des Umfanges 
und der Bedeutung dort  anfallender Verschlußsachen 
zum Sicherheitsbereich erklärt worden ist. Umfang 
und Bedeutung müssen kumulativ vorliegen. Es reicht 
also nicht, wenn eine Verschlußsache von herausra-
gender Bedeutung in einer Behörde vorliegt, um sie 
zum Sicherheitsbereich zu deklarieren. Zuständig für 
die Feststellung, ob eine Behörde/öffentliche Stelle 
des Bundes oder Teile von ihnen sicherheitsempfind-
lich ist, ist die jeweils zuständige oberste Bundesbe-
hörde. Sie ist im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster des Innern als Nationale Sicherheitsbehörde zu 
treffen. 

Das Ressortprinzip des Artikels 65 Grundgesetz bleibt 
dadurch unberührt. 

Zu §2 

Zu Absatz 1 

Die Sicherheitsüberprüfung muß grundsätzlich (Aus-
nahme ist in § 15 geregelt) durchgeführt und abge-
schlossen sein, bevor eine sicherheitsempfindliche 
Tätigkeit zugewiesen oder übertragen wird. Die 
Sicherheitsüberprüfung ist nur mit der Zustimmung 
der zu überprüfenden Person zulässig. § 3 Abs. 2 Satz 2 
BVerfSchG läßt zwar für die einfache Sicherheitsüber-
prüfung (vgl. § 8) die Kenntnisnahme ausreichen. Im 
Sicherheitsüberprüfungsgesetz wird die Zustimmung 
bei allen Überprüfungsarten aus Gründen der Rechts-
einheitlichkeit und Verfahrenserleichterung verlangt. 
Ausnahmen sind nur möglich, wenn sie gesetzlich 
erfolgen. Eine derar tige andere gesetzliche Bestim-
mung erfolgt für Wehrpflichtige, vgl. § 37 Abs. 4. § 3 
Abs. 2 Satz 2 BVerfSchG wird durch das Sicherheits-
überprüfungsgesetz (vgl. § 37 Abs. 2) entsprechend 
geändert. 

Das Erfordernis, im Einzelfall ggf. bereits mit dem 
16. Lebensjahr eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit 
auszuüben, stellt sich hauptsächlich im Bereich des 
Bundesministers der Verteidigung und beim Bundes-
grenzschutz. Da die sicherheitsempfindliche Tätigkeit 
im Zusammenhang mit einem Dienst- oder Arbeits-
verhältnis steht, ist der Minderjährige hinsichtlich der 
von ihm zu erteilenden Zustimmung zur Sicherheits-
überprüfung unbeschränkt geschäftsfähig, vgl. § 113 
Abs. 1 BGB. 

Um Mehrfachüberprüfungen zu vermeiden, ist eine 
Sicherheitsüberprüfung entbehrlich, wenn bereits 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache  12/4891 

eine gleich- oder höherwertige Sicherheitsüberprü-
fung von z. B. einem Bundesland oder einem auslän-
dischen Staat durchgeführt worden sind. Gleiches gilt 
für Sicherheitsüberprüfungen, die der Bund selbst 
durchgeführt hat. § 2 Abs. 1 Satz 4 dient auch als 
Übergangsvorschrift beim Inkrafttreten des Gesetzes, 
um Sicherheitsüberprüfungen, die bisher nicht nach 
diesem Gesetz durchgeführt werden konnten, die 
aber gleichwertig sind, als ausreichende Grundlage 
für eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit anzuerken-
nen. 

Zu Absatz 2 

Bei den beiden höchsten Überprüfungsarten soll der 
Ehegatte, Verlobte oder Lebenspartner in die Sicher-
heitsüberprüfung einbezogen werden, zur Begrün-
dung vgl. Teil A, IV. Die Klammerdefinition „Lebens-
partner" wurde eingeführt, um die Handhabbarkeit 
und Lesbarkeit des Gesetzes zu erleichtern. Die Ein-
beziehung ist der Grundsatz; über eine Ausnahme 
entscheidet die zuständige Stelle. Eine praktische 
Fallgestaltung für die Ausnahme sind die getrennt 
lebenden Ehepartner, bei denen keine enge persönli-
che Beziehung mehr besteht. Grund für die Einbezie-
hung sind die engen persönlichen Beziehungen, feh-
len sie, ist auch die Einbeziehung nicht erforderlich. 
Die Einbeziehung bedeutet, daß die mitwirkende 
Behörde zum Ehegatten, Verlobten oder Lebenspart-
ner die Anfragen an andere Behörden richtet, wie sie 
in § 12 Abs. 1 und 2 beschrieben sind. Neben der 
Volljährigkeit ist als weitere Voraussetzung für die 
Einbeziehung die Zustimmung des Ehegatten, Ver-
lobten oder Lebenspartners erforderlich. 

Wird die Zustimmung nicht erteilt und kann auch 
nicht ausnahmsweise auf die Einbeziehung verzichtet 
werden, ist eine Sicherheitsüberprüfung des Betroffe-
nen nicht durchführbar. 

Zu Absatz 3 

Die verfassungsrechtliche Stellung der Verfassungs-
organe des Bundes (Bundespräsident, Mitglieder der 
Bundesregierung, des Bundestages, des Bundesrates) 
und der Judikative lassen es geboten erscheinen, sie 
von der unmittelbaren Geltung des Sicherheitsüber-
prüfungsgesetzes auszunehmen. Die Möglichkeit 
einer freiwilligen Übernahme des Sicherheitsüber-
prüfungsgesetzes durch Geschäftsordnung und ähnli-
ches bleibt bestehen. 

Richter sind einer Sicherheitsüberprüfung nach dem 
Sicherheitsüberprüfungsgesetz zu unterziehen, wenn 
sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen und dabei 
Zugang zu Verschlußsachen haben. Eine im Rahmen 
der rechtsprechenden Tätigkeit notwendige Befas-
sung mit Verschlußsachen ist ohne vorherige Sicher-
heitsüberprüfung möglich, weil ansonsten Konflikte 
mit dem Anspruch auf den gesetzlichen Richter im 
Rahmen eines laufenden Gerichtsverfahrens entste-
hen könnten. Übergeordnete Geheimhaltungsinter-
essen des Bundes können durch den Bund bei der 
Abwägung berücksichtigt werden, ob der Inhalt der 

Verschlußsachen in den Prozeß eingebracht wird oder 
nicht (vgl. § 96 StPO und § 99 VwGO). 

Die Anwendung des Sicherheitsüberprüfungsgeset-
zes für ausländische Staatsangehörige, die in der 
Bundesrepublik Deutschland im Interesse zwischen-
staatlicher Einrichtungen und Stellen eine sicher-
heitsempfindliche Tätigkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 
ausüben sollen, ist ausgeschlossen worden, weil nach 
den bestehenden internationalen Absprachen der 
Heimatstaat die Sicherheitsüberprüfung für seinen 
Staatsbürger durchführt. Hält sich der ausländische 
Staatsbürger bereits seit mehreren Jahren in der 
Bundesrepublik Deutschland auf, so ist gemäß § 33 
eine Mitwirkung des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz bzw. MAD-Amtes an der Sicherheitsüberprü-
fung der ausländischen Behörde möglich. Die Ent-
scheidung des Heimatstaates über die Zulassung zur 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit hat der Aufent-
haltsstaat, hier die Bundesrepublik Deutschland, zu 
akzeptieren. 

Sollen ausländische Staatsangehörige im Interesse 
der Bundesrepublik Deutschland eine sicherheits-
empfindliche Tätigkeit ausüben, werden sie nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes überprüft. 

Zu § 3 

Zu Absatz 1 

Die grundsätzliche Regelung der Zuständigkeit 
wurde in Nummer 1 getroffen. Die Begriffe „zuwei-
sen, übertragen oder dazu ermächtigen" decken die 
Formen ab, mit denen eine Person mit einer sicher-
heitsempfindlichen Tätigkeit betraut wird. Im öffent-
lichen Bereich weist der Dienstherr, der auch zustän-
dige Stelle im Sinne des Sicherheitsüberprüfungsge-
setzes ist, die sicherheitsempfindliche Tätigkeit zu 
oder überträgt sie. Im Bereich der Wirtschaft kann der 
zuständige Bundesminister für Wirtschaft (vgl. § 25) 
innerhalb des Unternehmens dem Betroffenen keine 
sicherheitsempfindliche Tätigkeit zuweisen oder 
übertragen; dies obliegt dem Arbeitgeber. Der Bun-
desminister für Wirtschaft ermächtigt daher den 
Betroffenen zur sicherheitsempfindlichen Tätigkeit, 
d. h. zum Zugang zu Verschlußsachen, die die nicht-
öffentliche Stelle zur Durchführung eines staatlichen 
Auftrages erhalten hat. 

Die Regelung in Nummer 2 ist erforderlich, weil der 
Bund einem deutschen Staatsangehörigen bei der 
NATO keine sicherheitsempfindlichen Tätigkeiten 
zuweist oder überträgt oder zu ihr ermächtigt, dies ist 
Angelegenheit der NATO. Allerdings führt der Hei-
matstaat (vgl. die Begründung zu § 2 Abs. 3) die 
Sicherheitsüberprüfung durch und entscheidet, ob ein 
Sicherheitsrisiko vorliegt oder nicht. Im letzteren Fall 
stellt er eine sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung 
aus. Zuständige Stelle ist der Bundesminister des 
Innern. 

Nummer 3 enthält eine Sonderregelung für die politi-
schen Parteien und deren Stiftungen, die teilweise 
auch staatliche Verschlußsachen erhalten und daher 
Sicherheitsüberprüfungen für einige Mitarbeiter 
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durchführen müssen. Die Parteien sollen aufgrund 
ihrer verfassungsmäßigen Stellung selbst zuständige 
Stelle für die Sicherheitsüberprüfung sein, unabhän-
gig von der Exekutive. 

Nummer 4 enthält einen Auffangtatbestand. Er 
berücksichtigt, daß in Einzelfällen Verschlußsachen, 
z. B. für Forschungsarbeiten an p rivate Institutionen, 
Stiftungen usw. weitergegeben werden müssen und 
legt die Verantwortung für die Sicherheitsüberprü-
fung bei der weitergebenden Behörde fest. Erhält die 
private Einrichtung Verschlußsachen von mehreren 
Behörden des Bundes, so liegt die Verantwortung bei 
der Behörde, die die meisten Verschlußsachen weiter-
gibt. 

Satz 2 gibt die Möglichkeit, in den Fällen der Num-
mern 1 und 4 eine Bündelung der Sicherheitsüberprü-
fungen von nachgeordneten Behörden bei der ober-
sten Bundesbehörde vorzunehmen. Die Vorschrift 
trägt dem Umstand Rechnung, daß Sicherheitsüber-
prüfungen nur mit geschultem und dauernd praktizie-
rendem Personal durchgeführt werden sollen. Kom

-

men in nachgeordneten Behörden derar tige Überprü-
fungen nur selten vor, ist eine Bündelung bei der 
obersten Bundesbehörde anzustreben. Durch Satz 2 
hat die oberste Bundesbehörde auch die Möglichkeit, 
als zuständige Stelle bei herausgehobenen Personen 
in der nachgeordneten Behörde, z. B. Präsident, Vize-
präsident, Geheimschutzbeauftragter, zu agieren. 

Satz 3 stellt einen wesentlichen Grundsatz des perso-
nellen Geheimschutzes dar: die Trennung von der 
Personalverwaltung. Sie soll den Betroffenen davor 
schützen, daß Erkenntnisse aus der Sicherheitsüber-
prüfung durchgängig auch für personalverwaltende 
Zwecke genutzt werden. Eine solche Nutzung ist nur 
unter den Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 Satz 2 
möglich. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 nennt die bei Sicherheitsüberprüfungen 
mitwirkenden Behörden und ihren jeweiligen Zustän-
digkeitsbereich. 

Die Einschränkung des letzten Halbsatzes ist erforder-
lich, um die Sicherheitsüberprüfung von ausländi-
schen Staatsbürgern durch ihren Heimatstaat zu 
ermöglichen, vgl. Begründung zu § 3 Abs. 1 Nr. 2. 

Zu Absatz 3 

Da die Nachrichtendienste des Bundes die Sicher-
heitsüberprüfungen ihres eigenen Personals selbst 
durchführen und daher sowohl „zuständige Stelle" als 
auch „mitwirkende Behörde" in einer Person sind, ist 
eine gesetzliche Regelung erforderlich, die die 
Anwendung des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes 
bei der Sicherheitsüberprüfung der Bewerber/Mitar-
beiter der Dienste des Bundes festlegt. Die für die 
Bewerber/Mitarbeiter der Dienste erforderlichen zu-
sätzlichen Regelungen wurden in § 6 Abs. 1 Satz 4, 
§ 13 Abs. 4 und § 19 Abs. 3 berücksichtigt. 

Die jeweils zuständige oberste Bundesbehörde hat die 
Möglichkeit, bei bestimmten herausgehobenen Per-
sonen der Nachrichtendienste, die Sicherheitsüber-
prüfung als zuständige Stelle an sich zu ziehen, vgl. 
Absatz 1 Satz 2. 

Zu §4 

Zu Absatz 1 

Die Definition der Verschlußsache entspricht der in § 3 
Abs. 2 Nr. 1 BVerfSchG verwendeten Umschreibung; 
sie gilt unabhängig von der Darstellungsform, z. B. für 
Schriftstücke, Zeichnungen, Karten, Fotokopien, 
Lichtbildmaterial, Lochstreifen, Magnetspeicher und 
elektrische Signale, Bauwerke, Geräte und techni-
sche Einrichtungen sowie das gesprochene Wort. Sie 
setzt die kenntlich gemachte Einstufung in eine der in 
Absatz 2 aufgeführten Verschlußsachengrade vor-
aus. 

Die Einstufung kann nur von einer staatlichen Institu-
tion vorgenommen werden oder auf deren Veranlas-
sung auch von nichtstaatlichen Stellen, weil es um 
Informationen geht, die im öffentlichen Interesse 
geheimhaltungsbedürftig sein müssen. 

Zeichnet sich ab, daß ein Projekt als Verschlußsache 
einzustufen sein wird, ist das Personal vor Beginn der 
Arbeiten gemäß § 1 zu überprüfen. 

Zu Absatz 2 

Definiert werden alle Geheimhaltungsgrade der Ver-
schlußsachen. Eine Sicherheitsüberprüfung ist aber 
erst ab dem Grad VS-VERTRAULICH und höher 
erforderlich. 

Die Definitionen entsprechen denen der seit 1982 in 
Kraft befindlichen Verschlußsachenanweisung des 
Bundes und denen der Länder. Der Grad „STRENG 
GEHEIM" wurde ergänzt um die „lebenswichtigen 
Interessen", da auch sie des höchsten Verschlußsa-
chenschutzes bedürfen. 

Die Verschlußsachenanweisung führte bei „GE-
HEIM" und „VS-VERTRAULICH" auch das „Anse-
hen der Bundesrepublik Deutschland" als Schutzgut 
auf. Da der Begriff „Interesse der Bundesrepublik 
Deutschland" das Ansehen begrifflich einschließt, 
wurde das Ansehen nicht mehr als gesondertes 
Schutzgut aufgeführt. 

Zu § 5 

Zu Absatz 1 

Die Beschreibung der Umstände, die ein Sicherheits-
risiko im Sinne des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes 
sind, ist ein Kernstück des Gesetzes. 

Hervorzuheben ist, daß zunächst das Vorliegen tat

-

sächlicher Anhaltspunkte für ein Sicherheitsrisiko 
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verlangt wird, was auch von der Rechtsprechung 
gefordert wird (zuletzt BAGE, 62, 256ff.). Abstrakte 
Möglichkeiten zur Begründung eines Sicherheitsrisi-
kos scheiden aus. Die tatsächlichen Anhaltspunkte 
müssen im Einzelfall, bezogen auf die sicherheitsemp-
findliche Tätigkeit, die der zu Überprüfende ausübt 
bzw. ausüben soll, vorliegen. 

Im Falle der fehlenden Überprüfbarkeit, z. B. wegen 
versagter Zustimmung zur Sicherheitsüberprüfung, 
liegt kein Sicherheitsrisiko vor; die Beschäftigung im 
sicherheitsempfindlichen Bereich scheitert schlicht an 

 der Undurchführbarkeit der Sicherheitsüberprü-
lung. 

Zweifel an der Zuverlässigkeit, vgl. Nummer 1, kön-
nen sich aus zahlreichen Anhaltspunkten ergeben. Es 
können beispielsweise strafrechtliche Verfahren 
— insbesondere Verurteilungen —, übermäßiger 
Alkoholgenuß, Einnahme von bewußtseinsändern-
den Drogen oder Medikamenten, Verstöße gegen 
Dienstpflichten, geistige oder seelische Störungen 
sein. Anhaltspunkte für Zweifel an der Zuverlässig-
keit des Überprüften können sich auch ergeben, wenn 
der Ehegatte, Verlobte oder Lebenspartner strafrecht-
lich erheblich in Erscheinung ge treten ist oder krimi-
nellen oder gewalttätig orientierten extremistischen 
Gruppierungen angehört oder sie unterstützt. Die 
Zweifel ergeben sich aus der Frage, ob dem, der enge 
persönliche Beziehungen zu solchen Personen unter-
hält, im öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürf-
tige Tatsachen anvertraut werden können. Hier 
kommt es auf die Einzelfallfeststellungen an. 

Das Sicherheitsrisiko in Nummer 2 beruht auf den 
langjährigen Erfahrungen aus der Spionageabwehr. 
Gegnerische Nachrichtendienste nutzen persönliche 
Schwächen aus, um Personen unter Druck zu setzen 
und zur nachrichtendienstlichen Tätigkeit zu zwin-
gen. Diese Schwächen können z. B. Überschuldung, 
Spielsucht und Tätigkeiten bzw. Verhaltensweisen, 
die der Betroffene unbedingt verborgen halten will, 
sein. Als Druckmittel ausgenutzt werden auch ver-
wandtschaftliche Beziehungen in Staaten, für die 
besondere Sicherheitsregelungen (vgl. § 32) gelten. 
Auch häufige Reisen in diese Staaten können den 
Betroffenen einer besonderen Gefährdung durch geg-
nerische Nachrichtendienste aussetzen. 

Ein Sicherheitsrisiko liegt regelmäßig auch bei Zwei-
feln am Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung vor, vgl. Nummer 3. Da Verschlußsa-
chen im staatlichen Interesse geheimzuhalten sind, 
sind Personen, die durch ihr aktives Tun eine Gegner-
schaft zur freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung erkennen lassen, nicht geeignet, Verschlußsa-
chen anvertraut zu erhalten. Gleiches gilt, wenn eine 
Person erkennen läßt, daß sie nicht jederzeit für die 
Erhaltung der freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung eintritt. Viele Verschlußsachen sind geheim-
haltungsbedürftig, weil sie Vorbereitungen für Sp an

-nungs-, Krisen oder Verteidigungsfälle enthalten. Sie 
sollen nicht Personen anvertraut werden, von denen 
man  weiß oder aufgrund von tatsächlichen Anhalts-
punkten annimmt, daß sie nicht für den Bestand der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung eintre-
ten. 

Ein Sicherheitsrisiko beim Be troffenen kann sich auch 
ergeben, wenn es in der Person des Ehegatten, 
Verlobten oder Lebenspartners vorliegt. Mit der For-
mulierung „kann" soll verhindert werden, daß beson-
dere Gefährdungserkenntnisse zum Ehegatten zwin-
gend ein Sicherheitsrisiko beim Überprüften sind. 
Auch hier kommt es auf den jeweiligen Einzelfall 
an. 

Zu Absatz 2 

Die Definition der sicherheitserheblichen Erkenntnis 
ist erforderlich, weil sie als Vorstufe zu möglichen 
Sicherheitsrisiken nach dem Sicherheitsüberprü-
fungsgesetz Maßnahmen auslöst, wie z. B. Mittei-
lungspflichten und Prüfmaßnahmen, die als Eingriffe 
in das informationelle Selbstbestimmungsrecht ge-
setzlich festgelegt werden, vgl. § 14 Abs. 1, §§ 16, 17 
Abs. 2. 

Zu §6 

Zu Absatz 1 

Die Anhörung ist ein wichtiges Mittel zur Aufklärung 
des Sachverhalts und wird der Bedeutung des Verfah-
rens für den Be troffenen gerecht. Der Be troffene soll 
sich persönlich äußern und keinen Vertreter schicken. 
Bei der Anhörung kommt es wesentlich auch auf den 
persönlichen Eindruck an, den die zu überprüfende 
Person hinterläßt. Die Hinzuziehung eines Rechtsan-
walts bei der Anhörung ist zulässig. 

Das Anhörungsverfahren muß so ausgestaltet werden, 
daß dabei der Schutz nachrichtendienstlicher Quellen 
und die Interessen dritter Personen (Referenz- und 
Auskunftspersonen) gewährleistet sind. Ist das nicht 
möglich, muß die Anhörung unterbleiben. Sie könnte 
einen erheblichen Nachteil für die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes zur Folge haben, weil bei 
der Offenbarung von Quellen diese an Leib und Leben 
gefährdet sein können und die Nachrichtendienste 
auch keine Quellen mehr gewinnen würden, wenn sie 
nicht den größtmöglichen Schutz vor Enttarnung 
gewährleisten. Referenz- und Auskunftspersonen, die 
ggf. sicherheitserhebliche Auskünfte erteilt haben, 
müssen ebenfalls geschützt werden, ansonsten würde 
die Bereitschaft zu wahrheitsgemäßen Angaben 
erheblich sinken. 

Die Anhörung unterbleibt generell bei Sicherheits-
überprüfungen von Bewerbern bei den Nachrichten-
diensten, weil gegnerische Dienste durch gesteuerte 
Bewerbungen nachrichtendienstlich verstrickter Per-
sonen versuchen, den Erkenntnisstand der Nachrich-
tendienste bzw. deren Einstellungspraktiken auszu-
forschen. 

Zu Absatz 2 

Die Anhörung ist auch dann durchzuführen, wenn der 
Betroffene in sicherheitsempfindlicher Tätigkeit be

-

schäftigt ist und nachträglich Sicherheitsrisiken auf- 
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treten, die eine Weiterbeschäftigung im sicherheits-
empfindlichen Bereich ausschließen. Ein genereller 
Ausschluß der Anhörung für Mitarbeiter der Nach-
richtendienste erfolgt nicht, da die oben geschilderte 
Ausforschungsgefahr bei Mitarbeitern der Nachrich-
tendienste nicht generell besteht. 

Zu §7 

Zu Absatz 1 

Aufgezählt werden die drei Arten von Sicherheits-
überprüfungen, die sich jeweils nach der Höhe des 
Geheimhaltungsgrades der Verschlußsachen richtet, 
zu denen Zugang gewährt werden soll. Sie werden in 
den §§ 8-10 einzeln beschrieben, in § 12 werden die 
Maßnahmen der jeweiligen Sicherheitsüberprüfung 
festgelegt. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 räumt die Möglichkeit ein, daß die zustän-
dige Stelle die Durchführung der nächsthöheren Art 
anordnet, wenn sich im Laufe einer Sicherheitsüber-
prüfung sicherheitserhebliche Erkenntnisse ergeben 
haben, die nur durch Maßnahmen der nächsthöheren 
Art  der Überprüfung geklärt werden können. Sind zur 
Klärung der sicherheitserheblichen Erkenntnisse 
lediglich Einzelmaßnahmen aus der nächsthöheren 
Überprüfungsart erforderlich, können diese von der 
mitwirkenden Behörde ohne Anordnung durch die 
zuständige Stelle durchgeführt werden. 

Vor der Anordnung der nächsthöheren Art der Sicher-
heitsüberprüfung wird grundsätzlich die Zustimmung 
des Betroffenen einzuholen sein, der auch zusätzliche 
Daten in der Sicherheitserklärung angeben muß. 

Zu § 8 

Zu Absatz 1 

Die einfache Sicherheitsüberprüfung ist die unterste 
Stufe der Überprüfungsarten, die für Personen durch-
geführt wird, die mit VS-VERTRAULICH eingestuften 
Verschlußsachen befaßt werden sollen oder die in den 
nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 festgelegten Sicherheitsberei-
chen tätig sind. 

Sollte unabhängig vom Verschlußsachen-Zugang/ 
Umgang aufgrund völkerrechtlicher Vereinbarungen 
eine Sicherheitsüberprüfung angeordnet werden, so 
bedarf diese Vereinbarung zu ihrer innerstaatlichen 
Wirksamkeit eines Zustimmungsgesetzes. 

Zu Absatz 2 

Um nicht z. B. für jeden Handwerker, jede Reini-
gungskraft oder jede sonstige Person, die nur kurzfri-
stig im Sicherheitsbereich tätig werden soll, eine 
Sicherheitsüberprüfung durchführen zu müssen, 

kann die zuständige Stelle davon absehen, wenn Art 
 und Dauer der Tätigkeit dies zulassen. 

Zu § 9 

Der Zugang zu „GEHEIM" eingestuften Verschlußsa-
chen oder die Möglichkeit, ihn sich verschaffen zu 
können, vgl. Nummer 1, erfordert eine erweiterte 
Sicherheitsüberprüfung. Nummer 2 trägt dem Gedan-
ken Rechnung, daß sich bei Personen, die eine hohe 
Anzahl von Verschlußsachen des Geheimhaltungs-
grades „VS-VERTRAULICH „  einsehen sollen oder 
sich Kenntnis verschaffen können, in der Summe ein 
Wissen ansammelt, das den Geheimhaltungsgrad 
„GEHEIM" erreicht. 

Eine hohe Anzahl kann sich anläßlich einer einmali-
gen Befassung mit vielen VS-VERTRAULICH einge-
stuften Verschlußsachen ergeben, z. B. im Rahmen 
eines Prüfungs- oder Untersuchungsverfahrens oder 
durch eine auf Dauer angelegte Tätigkeit, bei der 
immer wieder entsprechend eingestufte Verschlußsa-
chen bearbeitet werden sollen. 

Die zuständige Stelle hat die Möglichkeit, im Einzel-
fall  trotz Vorliegens der Voraussetzungen des § 9 eine 
Sicherheitsüberprüfung nach § 8 durchzuführen, 
wenn sie nach Art oder Dauer der Tätigkeit (vgl. § 8) 
für ausreichend gehalten wird. 

Zu§10 

Diese Überprüfungsart ist bei Kenntnisnahme von 
Verschlußsachen des höchsten Geheimhaltungsgra-
des und bei Bewerbern/Mitarbeitern der Nachrich-
tendienste des Bundes und mit ihnen vergleichbaren 
sicherheitsempfindlichen Stellen erforderlich. 

Auch § 10 räumt der zuständigen Stelle das Ermessen 
ein, niedrigere Überprüfungsarten anzuordnen, wenn 
es nach Art und Dauer der Tätigkeit für ausreichend 
gehalten wird. 

Zu § 11 

Zu Absatz 1 

Das Datenschutzrecht verlangt für die Datenerhebung 
eine spezielle Befugnis. Sie wird für die zuständige 
Stelle und mitwirkende Behörde, gebunden an  die 
jeweilige Aufgabenerfüllung, erteilt. § 12 beschreibt 
im einzelnen, welche Daten die mitwirkende Behörde 
bei anderen Behörden und Stellen erheben darf. 

Zu Absatz 2 

Diese Vorschrift ordnet für die zuständige Stelle den 
Grundsatz der Erhebung beim Be troffenen an. Ohne 
seine Mitwirkung ist sie in zwei besonders geregelten 
Fällen möglich. 
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Zu § 12 

Zu Absatz 1 

Die Bewertung aller Angaben in der Sicherheitserklä-
rung (zu den Angaben vgl. § 13) ist Grundvorausset-
zung für die weiteren Maßnahmen. Die Bewertung 
erfolgt unter Berücksichtigung eventuell vorliegender 
Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehörden über 
die in der Sicherheitserklärung angegebenen Perso-
nen, Adressen und Objekte. Das MAD-Amt und der 
Bundesnachrichtendienst fragen zu diesem Zweck 
beim Bundesamt für Verfassungsschutz an, weil sie 
keinen unmittelbaren Zugriff auf die Verbunddatei 
der Behörden für Verfassungsschutz haben, vgl. § 6 
Bundesverfassungsschutzgesetz. Die bloße Anfrage 
bei den Verfassungsschutzbehörden nach den even-
tuell dort  vorliegenden Erkenntnissen zum Ehegatten, 
Verlobten oder Lebenspartner und den anderen in der 
Sicherheitserklärung genannten Personen oder Ob-
jekte bedeutet keine Einbeziehung dieser Personen in 
die Sicherheitsüberprüfung, vgl. § 2 Abs. 2. Einbezie-
hung liegt erst vor, wenn die kompletten Überprü-
fungsmaßnahmen nach § 12 Abs. 1 und 2 für den 
Ehegatten, Verlobten oder Lebenspartner durchge-
führt wird. 

Die Anfragen bei den in den Nummern 2 bis 4 
genannten Dienststellen beziehen sich auf den Betrof-
fenen. Sie werden beschränkt auf die wich tigsten 
Zentralstellen der Sicherheitsbehörden, die über 
Erkenntnisse verfügen, die sicherheitserheblich sein 
können. 

Die Anfragen an den Bundesbeauftragten für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehema-
ligen Deutschen Demokratischen Republik erfolgen 
bei zwei Fallgestaltungen. Bei Bewohnern der ehema-
ligen DDR bezieht sich die Auskunft auf die Frage, ob 
der Betroffene hauptamtlich oder inoffiziell für den 
Staatssicherheitsdienst tätig war, vgl. §§ 20, 21 jeweils 
Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe g Stasi-Unterlagen-Gesetz. Zu 
Personen, die in den Bundesländern der Bundesrepu-
blik Deutschland vor dem Beitritt der ehemaligen 
DDR gewohnt haben, wird die Anfrage nur gestellt, 
wenn Anhaltspunkte vorliegen, die eine Tätigkeit für 
den Staatssicherheitsdienst vermuten lassen. Der 
Begriff „Tätigkeit" ist nicht im Sinne des § 6 Abs. 4 
StUG zu verstehen, sondern soll alle Formen des 
Tätigwerden für den Staatssicherheitsdienst umfas-
sen, der Begriff Mitarbeit oder Mitarbeiter wäre dafür 
zu eng gewesen. Die nach dem § 29 Stasi-Unterlagen-
Gesetz erforderliche Zweckbindung der Auskünfte 
wird durch eine Regelung in § 21 Abs. 1 Satz 4 
nochmals bereichsspezifisch gesichert. Die unmittel-
bare Anfrage durch die Nachrichtendienste des Bun-
des verstößt nicht gegen § 25 Stasi-Unterlagen-
Gesetz, weil die Stasi-Unterlagen nicht für Zwecke 
der Nachrichtendienste genutzt werden, sondern für 
den Zweck der Sicherheitsüberprüfung. 

Der Stichtag 1. Januar 1970 und Wohnsitz in der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik ist 
durch die Tatsache bedingt, daß im Jahre 1989 die 
friedliche Revolution das Ende des SED-Regimes und 
damit der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes ein-
leitete. Die nach dem 1. Januar 1970 Geborenen 

waren kurz nach Eintritt der Volljährigkeit nicht mehr 
dem Zugriff des Staatssicherheitsdienstes ausgesetzt, 
so daß Unterlagen über sie, die sich auf die Zeit nach 
der Volljährigkeit beziehen, nicht vorhanden sein 
dürften. Stammt der Be troffene aus dem Bundesgebiet 
vor dem Beitritt der fünf neuen Bundesländer, so ist 
eine Anfrage an den Bundesbeauftragten für die 
Stasi-Unterlagen zulässig, wenn Anhaltspunkte für 
eine Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst vorlie-
gen. 

Die unterschiedlichen Anfragevoraussetzungen be-
rücksichtigen die Tatsache, daß die Bewohner der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
dem unmittelbaren Einfluß des Staatssicherheits-
dienstes ausgesetzt waren und damit bedeutend 
leichter für eine hauptamtliche oder inoffizielle Tätig-
keit für den Staatssicherheitsdienst geworben werden 
konnten. 

Zu Absatz 2 

Die erweiterte Sicherheitsüberprüfung erfordert als 
zusätzliche Maßnahme Anfragen zum Be troffenen an 
die örtlichen Polizeidienststellen, um die eventuell 
dort vorliegenden Erkenntnisse berücksichtigen zu 
können, die sicherheitserheblich sein können. Darun-
ter fallen eingeleitete, aber noch nicht abgeschlossene 
Strafverfahren. Um sie zu erfassen, reicht der Zeit-
raum der letzten fünf Jahre aus. Als weitere Maß-
nahme wird die Einbeziehung des Ehegatten, Verlob-
ten oder Lebenspartners angeordnet. Zur Erforder-
lichkeit der Einbeziehung vgl. den allgemeinen Teil 
dieser Begründung. 

Zu Absatz 3 

Die Sicherheitsermittlungen werden durch die Befra-
gung der vom Betroffenen angegebenen Referenzper-
sonen durchgeführt, Auskunftspersonen sind solche, 
die den Betroffenen kennen, aber nicht von ihm 
benannt wurden. Ihre Befragung ist erforderlich, um 
sich ein vollständiges Bild machen zu können, weil die 
Referenzpersonen dem Betroffenen nahestehen und 
möglicherweise nicht objektiv aussagen. 

Bei den Befragungen der Referenz- und Auskunfts-
personen ist die Bekanntgabe personenbezogener 
Daten des Betroffenen zu beschränken auf die zur 
Identifizierung unerläßlichen personenbezogenen 
Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Ge-
schlecht, Wohnort. Im übrigen soll die Befragung zu 
Sicherheitsrisiken in abstrakter Form erfolgen, d. h. 
ohne die Weitergabe personenbezogener Daten des 
Betroffenen, die bereits bei anderen Stellen oder 
Personen erhoben wurden, an  die Referenz- bzw. 
Auskunftsperson. 

Zu Absatz 4 

Liegt ein sicherheitserheblicher Sachverhalt vor, kön

-

nen zu dessen Klärung weitere Maßnahmen erforder

-

lich sein. Das Gesetz geht davon aus, daß zunächst die 
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Befragung des Betroffenen oder seines Ehegatten, 
Verlobten oder Lebenspartners durchgeführt bzw. 
festgestellt wurde, daß ihr schutzwürdige Interessen 
entgegenstehen. Schutzwürdige Interessen können 
die des Betroffenen oder seines Ehegatten, Verlobten 
oder Lebenspartners sein, z. B. indem man verhindern 
will, ihn mit schwerwiegenden Verdächtigungen zu 
konfrontieren, bevor m an  nicht ihren Wahrheitsgehalt 
erforscht hat. Schutzwürdig können aber auch die 
Interessen von Auskunfts- und Referenzpersonen 
sein, die sicherheitserhebliche Erkenntnisse zum 
Betroffenen angegeben haben, die bis zu ihrer Verifi-
zierung nicht dem Be troffenen vorgehalten werden 
können. 

Andere geeignete Stellen, die befragt werden kön-
nen, sind neben den Staatsanwaltschaften und 
Gerichten, die wegen strafrechtlicher Ermittlungsver-
fahren als häufigste Anfragestelle ausdrücklich im 
Gesetz erwähnt wurden, Behörden, Verbände, 
Arbeitskollegen, Geschäftspartner, Arbeitgeber u. a., 
sofern sie zur Aufklärung der sicherheitserheblichen 
Erkenntnisse objektiv beitragen können. 

Zu § 13 

Zu Absatz 1 

Die in der Sicherheitserklärung anzugebenden Daten 
sind abschließend aufgeführt. Sie sind beschränkt auf 
die Daten, mit denen sicherheitserhebliche Erkennt-
nisse zum Betroffenen gewonnen werden können. 

Zu Absätzen 2 und 3 

Zur Person des Ehegatten, Verlobten oder Lebens-
partners sind mit ihrem Einverständnis die in Satz 1 
genannten Daten immer anzugeben, auch wenn 
keine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt wird, bei 
der diese Personen einbezogen werden müssen. Es 
sind dies biografische Daten sowie Kontakte zu geg-
nerischen Nachrichtendiensten und Beziehungen zu 
verfassungsfeindlichen Organisationen und Staaten 
mit besonderem Sicherheitsrisiko. Diese Daten wer-
den von der mitwirkenden Behörde bewertet; vgl. § 12 
Abs. 1 Nr. 1, weil sie für die Prognose über die 
Zuverlässigkeit des Be troffenen erforderlich sind. 

Absatz 3 zählt die Daten auf, die bei einer Einbezie-
hung zusätzlich anzugeben sind. 

Zu Absatz 4 

Mitarbeiter der Nachrichtendienste sollen einer stren-
geren Sicherheitsüberprüfung unterzogen und daher 
zu zusätzlichen Angaben verpflichtet werden. Die 
früher verlangten Angaben zu Großeltern, minderjäh-
rigen Kindern, Ehegatten der Geschwister wurden aus 
Verhältnismäßigkeitserwägungen nicht in das Gesetz 
aufgenommen. Hinsichtlich der Geschwister sollen 
aber die möglicherweise bei den Nachrichtendiensten 
vorhandenen Erkenntnisse berücksichtigt werden 
können, um bei den Diensten keine Mitarbeiter ein-

zustellen, die familiärerseits sicherheitserheblich be-
lastet sind (z. B. der Bruder ist führender Funktionär 
einer extremistischen Partei). 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 übernimmt den Grundsatz aus dem deut-
schen Strafprozeßrecht, daß m an  Angaben verwei-
gern kann, mit denen man  sich selbst belastet. Im 
Sicherheitsüberprüfungsgesetz wird dieser Grund-
satz auch auf die Person des Ehegatten, Verlobten 
oder Lebenspartners erstreckt, um Konflikte zwischen 
der Wahrheitspflicht bei den Angaben im Rahmen der 
Sicherheitsüberprüfung und den engen persönlichen 
Beziehungen zu vermeiden. Der Begriff Angaben 
verweigern, stellt klar, daß damit kein Recht zu 
unwahren Angaben eingeräumt wird. 

Eine Ausdehnung auf den in § 52 Abs. 1 Strafprozeß-
ordnung genannten Verwandten- und Verschwäger-
tenbereich ist entbehrlich, da zu diesen Personen 
keine Angaben in der Sicherheitsüberprüfung ver-
langt werden. 

Zu Absatz 6 

Die in Absatz 5 geregelten Sachverhalte stellen 
Datenerhebungen bzw. -übermittlungen dar, die aus 
diesem Grund einer gesetzlichen Regelung bedurf-
ten. 

Der mitwirkenden Behörde kann nur mit Zustimmung 
der zuständigen Stelle und des Be troffenen Einblick in 
die Personalakten gewährt werden, wenn eine sicher-
heitserhebliche Erkenntnis vorliegt und sie nur durch 
die Einsicht in die Personalakte geklärt bzw. beurteilt 
werden kann. Dies schließt die Einsichtnahme zur 
Erforschung von sicherheitserheblichen Erkenntnis-
sen aus. 

Zu § 14 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt den Abschluß der Sicherheitsüberprü-
fung ohne Vorliegen eines Sicherheitsrisikos. Die 
Formulierung „ ... kommt zu dem Ergebnis ... " 
berücksichtigt sowohl die Fallgestaltung, daß im Rah-
men der Sicherheitsüberprüfung keine sicherheitser-
heblichen Erkenntnisse angefallen sind, als auch die, 
daß zwar Erkenntnisse angefallen sind, die mitwir-
kende Behörde daraus aber kein Sicherheitsrisiko 
ableitet. Die Anhaltspunkte können z. B. bisher zu 
vage sein oder betreffen einen bereits länger zurück-
liegenden Sachverhalt, der aufgrund des Zeitablaufs 
nicht mehr als Sicherheitsrisiko bewertet wird. 

Die mitwirkende Behörde ist nach Satz 2 verpflichtet, 
die sicherheitserheblichen Erkenntnisse der zuständi-
gen Stelle mitzuteilen. Diese hat dadurch Gelegen-
heit, der mitwirkenden Behörde ggf. eine abwei-
chende Auffassung zu übermitteln und eine nochma-
lige Bewertung durch die mitwirkende Behörde zu 
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erreichen. Weiterhin wird die zuständige Stelle in die 
Lage versetzt festzustellen, ob sich künftig, wenn 
weitere Informationen hinzukommen, möglicher-
weise ein Sicherheitsrisiko ergibt. 

Zu Absatz 2 

Bei Sicherheitsrisiken erfolgt die Unterrichtung der 
zuständigen Stelle, wenn sie nachgeordnete Behörde 
ist, über deren oberste Bundesbehörde. Diese hat 
dadurch die Möglichkeit, sich in das Verfahren einzu-
schalten. 

Zu Absatz 3 

Die Verantwortung für die Entscheidung darüber, ob 
der Überprüfte im sicherheitsempfindlichen Bereich 
tätig wird, obliegt der zuständigen Stelle. Die Ent-
scheidung sollte möglichst im Einvernehmen mit der 
mitwirkenden Behörde erfolgen, sie kann aber auch 
gegen das Votum der mitwirkenden Behörde getrof-
fen werden. Im Zweifel ist den Sicherheitsinteressen 
Vorrang einzuräumen, da die Sicherheit des Staates 
als verfaßte Friedens- und Ordnungsmacht und die 
von ihm zu gewährleistende Sicherheit seiner Bevöl-
kerung unverzichtbare Verfassungswerte sind (vgl. 
BVerfGE 49, 24, 56ff.). 

Zu Absatz 4 

Die zuständige Stelle, die die Verwendung in sicher-
heitsempfindlicher Tätigkeit ablehnt, teilt dies dem 
Betroffenen mit. Diese Mitteilung ist kein Verwal-
tungsakt, da der Bund entscheiden darf, wem er seine 
im öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftigen 
Informationen anvertraut und es keinen Anspruch auf 
Zugang zu derartigen Informationen gibt. Es fehlt dem 
Bescheid die unmittelbare Rechtswirkung nach 
außen. Die höchstrichterliche Rechtsprechung weist 
in diese Richtung. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
in seiner Entscheidung vom 22. Dezember 1987 
(DVBl. 1988, S. 580ff.) festgestellt, daß die Erteilung, 
Versagung oder der Widerruf einer Verschlußsachen-
Ermächtigung nicht den geschützten Rechtsbereich 
des Arbeitnehmers — insbesondere den Schutzbe-
reich der Berufsfreiheit — berührt. Es handele sich 
dabei ausschließlich um die Wahrnehmung staatli-
cher Sicherheitsbelange, die die Bundesrepublik 
Deutschland als Auftraggeber gegenüber dem jewei-
ligen Unternehmen als Auftragnehmer geltend macht 
und über die sie allein verfügen kann. 

Zu § 15 

In Ausnahmefällen kann die sicherheitsempfindliche 
Tätigkeit vorläufig vor Abschluß der Sicherheitsüber-
prüfung erlaubt werden. Es müssen allerdings 
bestimmte Überprüfungsmaßnahmen (vgl. Num-
mern 1 und 2) von der mitwirkenden Behörde — ohne 
tatsächliche Anhaltspunkte für ein Sicherheitsri-
siko — durchgeführt worden sein. Eine Beschäftigung 

mit sicherheitsempfindlicher Tätigkeit ohne bereits 
abgeschlossene vorläufige Überprüfungsmaßnahmen 
kommt nicht in Betracht. 

Da die Gefahr besteht, daß bis zum Abschluß der 
Sicherheitsüberprüfung ein Sicherheitsrisiko festge-
stellt wird und ein Schaden dann bereits eingetreten 
sein kann, sollte von der vorläufigen Zuweisung nur in 
unaufschiebbaren Fällen Gebrauch gemacht wer-
den. 

Zu § 16 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält eine gegenseitige Unterrichtungs-
pflicht zwischen der zuständigen Stelle und der mit-
wirkenden Behörde, um zu gewährleisten, daß nach-
träglich entstehende Sicherheitsrisiken bereits im 
Ansatz erkannt werden können. Des weiteren sind 
übermittelte Erkenntnisse, die sich als unrichtig 
erweisen, unverzüglich zu korrigieren, sog. Nachbe-
richtspflicht. 

Zu Absatz 2 

Die Prüfung der mitwirkenden Behörde setzt nicht die 
Zustimmung des Betroffenen voraus. Der Betroffene 
soll, insbesondere im Falle nachrichtendienstlicher 
Erkenntnisse, nicht vorgewarnt werden. 

Zu § 17 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bezieht sich auf alle Sicherheitsüberprüfun-
gen und ordnet für sie eine Ergänzung der Sicher-
heitserklärung durch den Überprüften an. Dies hat 
spätestens alle fünf Jahre zu erfolgen. Die Worte 
„... in der Regel ..." sollen kürzere Zeitabstände 
aber auch geringfügige Zeitüberschreitungen gestat-
ten, was auch für Wiederholungsüberprüfungen nach 
Absatz 2 gilt. 

Die zuständige Stelle prüft, ob sich sicherheitserheb-
liche Umstände aus der Ergänzung ergeben. Trifft 
dies zu, ist nach § 16 zu verfahren. Im übrigen sind der 
mitwirkenden Behörde alle eingetretenen Verände-
rungen, die der Überprüfte angegeben hat, mitzutei-
len, damit diese ihren Datenbestand ergänzen bzw. 
korrigieren kann; im einzelnen vgl. § 18 Abs. 4. 

Zu Absatz 2 

Wiederholungsüberprüfungen werden generell 
durchgeführt bei Personen, die einer erweiterten 
Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen 
unterzogen worden sind, soweit sie weiterhin in 
exponierter sicherheitsempfindlicher Stellung be-
schäftigt sind. Ansonsten wird eine Wiederholungs-
überprüfung nur dann eingeleitet, wenn sicherheits-
erhebliche Umstände dies nahelegen. 
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In beiden Fä llen geschieht dies nur mit Zustimmung 
des zu Überprüfenden und ggf. seines Ehepartners, 
Verlobten oder Lebenspartners. Keine Wiederho-
lungsüberprüfung stellen einzelne Ermittlungen dar, 
die aufgrund von sicherheitserheblichen Erkenntnis-
sen durchgeführt werden; für sie gilt § 16. Eine 
Wiederholungsüberprüfung erfordert alle Maßnah-
men nach § 12; auf eine erneute Identitätsprüfung 
kann verzichtet werden. 

Die Zustimmung des Be troffenen ist erforderlich 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist; vgl. die 
Regelung bei der Erstüberprüfung § 2 Abs. 1. Eine 
andere gesetzliche Bestimmung wird im Wehrpflicht-
gesetz getroffen, vgl. § 37 Abs. 4. 

Zu § 18 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 definie rt  die Sicherheitsakte als Akte über 
die Sicherheitsüberprüfung, die bei der zuständigen 
Stelle geführt wird. Die mitwirkende Behörde führt 
die Sicherheitsüberprüfungsakte, vgl. Absatz 4. 

Zur Sicherheitsakte sollen alle die Sicherheitsüber-
prüfung betreffenden Informationen, dies sind vor 
allem Bearbeitungs- und Verfahrensschritte, genom-
men werden, die der zuständigen Stelle mitgeteilt 
wurden. Wichtig ist, daß die Sicherheitsakte auf 
aktuellem Stand gehalten wird, um jederzeit eine 
vollständige sicherheitsmäßige Beurteilung erstellen 
zu können. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 betrifft Informationen, die nicht im Zusam-
menhang mit der Sicherheitsüberprüfung anfallen, 
wie die in Absatz 1 geregelten Informationen. 

Die sicherheitsmäßige Beurteilung einer Person hängt 
ab von der Kenntnis der persönlichen und dienstli-
chen/arbeitsrechtlichen Verhältnisse, z. B. welche 
Funktion der Betroffene zur Zeit ausübt. Wichtig sind 
auch die Mitteilungen über Umsetzung, Abordnung, 
Versetzung und Ausscheiden, durch die eine sicher-
heitsempfindliche Tätigkeit beendet wird. Die zustän-
dige Stelle und die mitwirkende Behörde haben dann 
die in § 19 Abs. 2 und 3, § 22 Abs. 2 genannten 
Vernichtungs- und Löschungsfristen zu beachten. 
Auch aus diesem Grund hat die zuständige Stelle der 
mitwirkenden Behörde das Ausscheiden, Änderun-
gen des Familienstandes, des Namens, eines Wohnsit-
zes und der Staatsangehörigkeit unverzüglich mitzu-
teilen. 

Die in Nummern 4 und 5 genannten Daten sind 
Erkenntnisse, die mögliche Sicherheitsrisiken darstel-
len und daher in die Sicherheitsakte aufgenommen 
werden müssen. Nummer 5 umfaßt auch disziplinar-
rechtliche Vorermittlungen. Eine Mitteilung dieser 
Daten an  die mitwirkende Behörde erfolgt dann, wenn 
die zuständige Stelle sie für sicherheitserheblich 
erachtet und sie durch die mitwirkende Behörde im 

Hinblick auf das Vorliegen eines Sicherheitsrisikos 
prüfen läßt, vgl. § 16. 

Zu Absatz 3 

Die Trennung zwischen Sicherheitsakte und Perso-
nalakte ist ein bedeutsames Prinzip, das dem Schutz 
des Betroffenen dient. Es soll verhindern, daß 
Erkenntnisse, die nur der sicherheitsmäßigen Beurtei-
lung dienen, für nachteilige personalverwaltende 
Maßnahmen genutzt werden, Ausnahme § 21 Abs. 1 
Satz 2. Der Betroffene soll in seiner sonstigen dienst- 
und arbeitsrechtlichen Stellung insoweit nicht des-
halb schlechter gestellt werden, weil für ihn eine 
Sicherheitsüberprüfung durchgeführt wurde, bei der 
Erkenntnisse beigezogen/ermittelt wurden, die im 
Rahmen des sonstigen dienst- und arbeitsrechtlichen 
Verhältnisses nicht angegeben werden müssen. Die 
personalverwaltende Stelle hat dementsprechend 
keine Befugnis zur Einsicht in die Sicherheitsakte. Die 
zuständige Stelle hat aber ein Einsichtsrecht in die 
Personalakte. 

Aus dem Trennungsprinzip ergibt sich auch die Fest-
legung, daß die zuständige Stelle und die personal-
verwaltende Stelle ge trennt sein müssen, vgl. § 3 
Abs. 1 Satz 3. 

Der Betroffene kann Einsicht in die Sicherheitsakte 
unter den in § 23 Abs. 6 genannten Voraussetzungen 
nehmen. 

Ist die Sicherheitsakte der Einsichtnahme durch den 
Betroffenen entzogen, bleibt ihm die Möglichkeit, die 
Sicherheitsakte und die darin enthaltenen Daten 
durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
(BfD) kontrollieren zu lassen. Ansonsten hat der BfD 
kein uneinschränkbares Einsichtsrecht bei allgemei-
nen Kontrollen bezüglich der Akten über die Sicher-
heitsüberprüfung (Sicherheitsakte und Sicherheits-
überprüfungsakte), da der Be troffene gemäß § 24 
Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe c BDSG einer Einsichtnahme 
durch den BfD im Einzelfall widersprechen kann. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt den Inhalt der Sicherheitsüberprü-
fungsakte, die bei der mitwirkenden Behörde geführt 
wird. Sie enthält die in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten Daten und die Informationen über die im einzel-
nen durchgeführten Sicherheitsüberprüfungsmaß-
nahmen und deren Ergebnisse. 

Ein Einsichtsrecht des Be troffenen in die Sicherheits-
überprüfungsakte besteht nicht. 

Zu Absatz 5 

Die zuständige Stelle ist verpflichtet, die genannten 
Daten unverzüglich der mitwirkenden Behörde zu 
übermitteln, damit diese die entsprechende Daten-
pflege durchführen kann. Das Ausscheiden und die 
Nichtaufnahme der sicherheitsempfindlichen Tätig-
keit teilt die zuständige Stelle der mitwirkenden 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/4891 

Behörde mit, wenn sie selbst die Daten löscht, vgl. § 22 
Abs. 2 Nr. 1. 

Zu § 19 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 berücksichtigt die hohe Schutzbedürftigkeit 
der Sicherheitsakte und Sicherheitsüberprüfungsakte 
und verlangt besondere Schutzmaßnahmen gegen 
unbefugten Zugriff. 

Zu Absätzen 2 und 3 

Absätze 2 und 3 regeln die Vernichtungsfristen für die 
Unterlagen über die Sicherheitsüberprüfung. Ab-
satz 2 betrifft die Sicherheitsakten bei der zuständigen 
Stelle; Absatz 3 die Sicherheitsüberprüfungsakten der 
mitwirkenden Behörde und die Unterlagen zur 
Sicherheitsüberprüfung von Bewerbern und Mitar-
beitern der Nachrichtendienste des Bundes. Eine 
Ausnahme von der Pflicht zur Vernichtung ergibt sich 
dann, wenn beabsichtigt ist, dem Be troffenen erneut 
eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit zuzuweisen 
oder der Be troffene selbst in die weitere Aufbewah-
rung, Speicherung einwilligt. Dies liegt im Interesse 
des Betroffenen, da bei erneuter Zuweisung einer 
sicherheitsempfindlichen Tätigkeit auf die vorhande-
nen Unterlagen zurückgegriffen werden kann, zumal 
aus ihnen zu entnehmen ist, daß in der Vergangenheit 
kein Sicherheitsrisiko vorlag. 

Die Frist von einem Jahr in Absatz 2 gilt, wenn der 
Betroffene keine sicherheitsempfindliche Tätigkeit 
aufnimmt. Sie ist erforderlich, um für etwaige Verwal-
tungsstreitverfahren die Unterlagen zur Verfügung zu 
haben. 

Die Frist von fünf Jahren nach dem Ausscheiden aus 
der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit berücksichtigt 
strafrechtliche Verjährungsfristen, innerhalb derer 
die Akten für strafrechtliche Ermittlungen wegen 
später entdeckter nachrichtendienstlicher Tätigkei-
ten vorrätig gehalten werden müssen, um z. B. die 
Nachweise über die Ermächtigung zu Verschlußsa-
chen und die Belehrung über die Strafbarkeit bei 
Geheimnisverrat führen zu können. 

Zu § 20 

Zu Absatz 1 

Die zuständige Stelle darf nur die personenbezogenen 
Daten in Dateien speichern, verändern und nutzen, 
die zum Auffinden der Sicherheitsakte und der dazu 
notwendigen Identifizierung von Personen erforder-
lich sind. Hinzu kommen Verfügungen zur Bearbei-
tung, z. B. Wiedervorlage-Fristen, das eigene Akten-
zeichen und das der mitwirkenden Behörde. 

Der Begriff „Dateien" umfaßt sowohl automatisierte 
als auch nicht-automatisierte Dateien. 

Zu Absatz 2 

Die mitwirkende Behörde darf zusätzlich die zur 
Identifizierung des Ehegatten, Verlobten oder Le-
benspartners erforderlichen Daten speichern, verän-
dern und nutzen. 

Weiterhin darf sie die Verfügungen zur Bearbeitung, 
sicherheitserhebliche Erkenntnisse und Erkenntnisse, 
die ein Sicherheitsrisiko begründen, speichern. Dar-
über hinaus sind im Rahmen der Sicherheitsüberprü-
fung keine Speicherungen zulässig. 

Die nach Nummern 2 und 3 gespeicherten Daten 
dürfen nur der mitwirkenden Behörde unmittelbar 
zugänglich sein. Ein Abruf dieser Daten im automati-
sierten Verfahren durch andere Sicherheitsbehörden 
(Verfassungsschutzbehörden der Lander, andere 
Nachrichtendienste des Bundes) ist unzulässig. 

Zu § 21 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 verpflichtet zum Schutz der im Rahmen der 
Sicherheitsüberprüfung angegebenen personenbezo-
genen Daten vor Übermittlung und Weitergabe an 
Stellen, die nicht am Sicherheitsüberprüfungsverfah-
ren beteiligt sind. Satz 1 bezieht sich auf alle gespei-
cherten Daten. 

Absatz 1 zählt die Fälle abschließend auf, in denen die 
Zweckbindung aufgehoben werden kann, nicht 
muß. 

Nummer 1 ist auf den ersten Blick keine klassische 
Zweckänderung, weil sie den Zusammenhang mit der 
Sicherheitsüberprüfung verlangt. Die Regelung ist 
aber erforderlich, um die Übermittlung der über den 
Betroffenen gespeicherten Daten, zum Umfang vgl. 
§ 20 Abs. 2 Nr. 1, in der Verbunddatei der Verfas-
sungsschutzbehörden (§ 6 BVerfSchG) zu ermögli-
chen. Die Speicherung in der Verbunddatei hat den 
Sinn, bei nachträglich anfallenden sicherheitserhebli-
chen Erkenntnissen auf die Sicherheitsüberprüfung 
aufmerksam gemacht zu werden. 

Hat z. B. eine Verfassungsschutzbehörde zu einer 
Person Erkenntnisse über extremistische Aktivitäten 
erhalten, fragt sie erst in der Verbunddatei an, ob die 
Person bereits von einer anderen Verfassungsschutz-
behörde gespeichert worden ist. Ist dies der Fa ll , weil 
die Person z. B. einer Sicherheitsüberprüfung unter-
zogen worden ist, werden der anfragenden Verfas-
sungsschutzbehörde die gespeicherten Daten über-
mittelt. Diese Übermittlung erfolgt aus der Sicht der 
speichernden Stelle für Zwecke der Sicherheitsüber-
prüfung, weil die mitwirkende Behörde unterrichtet 
werden wi ll, wenn nachträglich sicherheitserhebliche 
Erkenntnisse anfallen. 

Nummer 2 erfordert vor der Weitergabe bzw. Über-
mittlung eine Ermessensentscheidung, die die A rt  des 
Deliktes, die individuelle Vorwerfbarkeit usw. be

-

rücksichtigt. Die Straftat muß eine erhebliche Bedeu-
tung haben und ihre Verfolgung ohne die Datenüber- 
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mittlung erheblich erschwert sein. Die Entscheidung 
trifft die übermittelnde Behörde. 

Nummer 3 hat mehr hinweisende Bedeutung, da 
parlamentarische Untersuchungsausschüsse nach Ar-
tikel 44 und 45 a Grundgesetz einen Vorlageanspruch 
haben. Vor der Weitergabe ist nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts zu prüfen, ob 
das Recht auf Aktenvorlage durch die Grundrechte 
des Betroffenen eingeschränkt wird. 

Satz 3 läßt die Zweckänderung für bestimmte andere 
Zwecke des Verfassungsschutzes zu. Die Daten, die 
der Betroffene selbst angibt oder die im Rahmen der 
Sicherheitsüberprüfung von der mitwirkenden Be-
hörde erhoben werden, dürfen zur übrigen Aufgaben-
erfüllung, z. B. beim Bundesamt für Verfassungs-
schutz und MAD-Amt, Terrorismusbekämpfung und 
Spionageabwehr, verwendet werden. Die Nutzung 
und Übermittlung für Zwecke der Aufklärung von 
extremistischen Bestrebungen ist beschränkt auf den 
gewaltgeneigten Bereich und beim nicht gewaltge-
neigten Extremismus auf Personen, die in hervorge-
hobener Position oder besonders aktiv sind. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Übermittlung der in Dateien 
gespeicherten Daten entsprechend der Zweckbin-
dung des § 21 Abs. 1. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 schränkt Datenübermittlungen der mitwir-
kenden Behörde auf öffentliche Stellen ein. 

Zu § 22 

Zu Absatz 1 

Enthält eine bereichsspezifische Regelung, die den 
Grundsätzen des Datenschutzrechts entspricht, wo-
nach unrichtige personenbezogene Daten in Dateien 
und Akten zu berichtigen sind. Bestreitet der Betrof-
fene die Richtigkeit, so ist dies in der Akte zu vermer

-

ken  oder, falls die Daten in einer Datei gespeichert 
sind, auf sonstige Weise festzuhalten. 

Zu Absatz 2 

Die Löschungsregelung bezieht sich auf die nach § 20 
gespeicherten personenbezogenen Daten. Die Lö-
schungsfristen korrespondieren mit den in § 19 Abs. 2 
und 3 normierten Vernichtungsfristen. Zusätzlich sind 
in Dateien gespeicherte personenbezogene Daten zu 
löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist. Dies 
entspricht der in § 20 Abs. 2 BDSG enthaltenen 
Regelung. 

Absatz 3 

ist eine bereichsspezifische Norm für die in § 20 Abs. 3 
BDSG geregelte Sperrung — statt Löschung —, wenn 
schutzwürdige Bel ange des Betroffenen durch die 
Löschung beeinträchtigt werden könnten. Eine Über-
mittlung der gesperrten Daten ist nur noch mit vorhe-
riger Einwilligung des Betroffenen möglich. 

Zu § 23 

Zu Absatz 1 

Der Auskunftsanspruch wird bereichsspezifisch gere-
gelt, weil er zu den elementaren Rechten des Betrof-
fenen zur Wahrung seines informationellen Selbstbe-
stimmungsrechts gehört. Ohne bereichsspezifische 
Regelung hätte er sich gegenüber der zuständigen 
Stelle aus dem Bundesdatenschutzgesetz ergeben 
und gegenüber der mitwirkenden Behörde aus dem 
Bundesverfassungsschutzgesetz, MAD-Gesetz und 
BND-Gesetz. Der spezialgesetzliche Auskunftsan-
spruch knüpft an diese Gesetze an. 

Absatz 2 

übernimmt den Gedanken aus § 19 Abs. 3 BDSG, der 
den Nachrichtendiensten Gelegenheit gibt, mögliche 
operative Belange zu schützen. Diese Notwendigkeit 
ergibt sich aus dem Umstand, daß die Dienste sicher-
heitserhebliche Erkenntnisse, die ihnen die zustän-
dige Stelle übermittelt hat, gegebenenfalls auch ope-
rativ bearbeiten müssen und in diesen Fällen eine 
Auskunft an  den Betroffenen nicht erfolgen darf. 

Zu Absatz 3 

Die Gründe dafür, daß die Auskunftserteilung unter-
bleiben muß, entsprechen denen, die im allgemeinen 
Datenschutzrecht gelten. Sie decken die Belange der 
zuständigen Stelle und der mitwirkenden Behörde ab, 
so daß keine Versagungsgründe zusätzlich geregelt 
werden müssen. 

Zu Absätzen 4 und 5 

Als Ausgleich für eine versagte Auskunft kann der 
Betroffene den Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz einschalten, der sein umfassendes Kontroll- 
und Einsichtsrecht einsetzen kann, urn festzustellen, 
ob das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
bei der Datenerhebung und -verarbeitung im Zusam-
menhang mit der Sicherheitsüberprüfung gewahrt 
wurde. 

Zu Absatz 6 

Reicht die Auskunft dem Be troffenen zur Wahrneh

-

mung seiner rechtlichen Interessen nicht aus und ist er 
dafür auf die Einsichtnahme in die Sicherheitsakte 
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angewiesen, so kann ihm durch die zuständige Stelle 
Einsicht gewährt werden. Es gelten dabei die gleichen 
Einschränkungsmöglichkeiten wie bei der Auskunfts-
erteilung. Die Möglichkeit der Einsichtgewährung in 
die Sicherheitsakte ist für die Fälle vorgesehen, bei 
denen ansonsten nur eine verwaltungsgerichtliche 
Auseinandersetzung als letzter Schritt für den Betrof-
fenen übrigbleiben würde. Die zuständige Stelle prüft 
das Vorliegen der Voraussetzungen und entscheidet 
dann nach pflichtgemäßem Ermessen. 

Zu § 24 

Die Erforderlichkeit der Sonderregelungen in 
§§ 24-31 wurde im allgemeinen Teil begründet. Zur 
Systematik ist anzumerken, daß die Sonderregelun-
gen anzuwenden sind, sofern sie etwas Neues oder 
Abweichendes gegenüber den anderen Abschnitten 
des Gesetzes regeln. Andernfalls gelten die allgemei-
nen Vorschriften dieses Gesetzes. Neue Regelungen 
sind die, die die Rechte, Pflichten und Befugnisse der 
nicht-öffentlichen Stelle festlegen. 

Der Begriff „nicht-öffentliche Stelle" umfaßt vor allem 
Unternehmen der Wirtschaft und privatrechtliche 
Institute. Er wurde als gebräuchlicher Terminus aus 
dem BDSG übernommen. 

Zu § 25 

Die grundsätzliche Zuständigkeit des Bundesmini-
sters für Wirtschaft entspricht der geltenden Praxis. In 
Einzelfällen, wie z. B. bei der Lufthansa AG, wurde 
mit den obersten Bundesbehörden, die fachlich für die 
Unternehmen zuständig sind, eine Vereinbarung 
getroffen, mit der diesen Ministerien die Zuständig-
keit für die Sicherheitsüberprüfungen übertragen 
wurde. Diese sachlich bedingten Zuständigkeitsüber-
tragungen sollen auch weiterhin erfolgen können. 

Zu § 26 

Die nichtöffentliche Stelle nimmt die ausgefüllte 
Sicherheitserklärung vom Be troffenen entgegen und 
prüft ihre Richtigkeit und Vollständigkeit vor O rt . Die 
Zulässigkeit der Datenerhebung und ihr Umfang 
werden damit gesetzlich geregelt, ebenso wie die 
Übermittlung der ausgefüllten Sicherheitserklärung, 
ggf. mit sicherheitserheblichen Erkenntnissen an  die 
zuständige Stelle. 

Zu § 27 

Die nicht-öffentliche Stelle erhält keine Erkenntnisse 
oder Ergebnisse der Sicherheitsüberprüfung. Sie wird 
nur darüber unterrichtet, ob der Betroffene ermächtigt 
wird oder nicht. Damit soll eine Nutzung der Erkennt-
nisse aus der Sicherheitsüberprüfung für andere 
Zwecke als die der Sicherheitsüberprüfung verhin-
dert werden, wie dies auch im öffentlichen Bereich 
geschieht. Aus der Mitteilung allein, daß der Betrof-

fene nicht ermächtigt wird, kann nicht abgeleitet 
werden, es lägen persönliche Verfehlungen vor, die 
zu einer Kündigung führen müßten. Es können auch 
unverschuldete Umstände sein, wie z. B. fehlende 
Überprüfbarkeit, weil der Be troffene erst seit kurzer 
Zeit in der Bundesrepublik Deutschl and ist und Aus-
künfte vom Heimatstaat nicht eingeholt werden kön-
nen. 

Sicherheitserhebliche Erkenntnisse müssen der nicht-
öffentlichen Stelle mitgeteilt werden, um von ihr 
unterrichtet werden zu können, falls dazu weitere 
Informationen anfallen. Sie dürfen bei der nicht-
öffentlichen Stelle aber nur im Rahmen der Zweckbin-
dung verwendet werden, vgl. § 21. 

Zu § 28 

Zu Absatz 1 

Die Sonderregelung ist erforderlich, weil die nicht-
öffentliche Stelle die personenbezogenen Daten bei 
der Aktualisierung erhebt. Die Aktualisierung muß 
vorab von der zuständigen Stelle angefordert worden 
sein. 

Zu Absatz 2 

Abweichend von den Sicherheitsüberprüfungen für 
öffentliche Stellen ist bei der Aktualisierung für 
Betroffene im nicht-öffentlichen Bereich eine erneute 
unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregi-
ster einzuholen und beim Bundeskriminalamt, der 
Grenzschutzdirektion und den Nachrichtendiensten 
des Bundes anzufragen, weil die nicht-öffentliche 
Stelle über Strafverfahren usw. nicht von Amts wegen 
unterrichtet wird. 

Zu § 29 

Die Übermittlungspflicht und -befugnis stellen sicher, 
daß die zuständige Stelle die im einzelnen genannten 
personenbezogenen Daten von der nicht-öffentlichen 
Stelle erhält; zur Erforderlichkeit der Daten, vgl. die 
Begründung zu § 18 Abs. 2. 

Zu § 30 

Die Führung einer Sicherheitsakte über den Betroffe-
nen in der nicht-öffentlichen Stelle bedurfte einer 
gesonderten gesetzlichen Regelung; sie ergibt sich 
nicht aus den Vorschriften der anderen Abschnitte. Im 
Gegensatz zum öffentlichen Bereich wird die Sicher-
heitsakte der nicht-öffentlichen Stelle beim Arbeitge-
berwechsel nicht weitergegeben, um interne Angele-
genheiten des Unternehmens, die sich möglicher-
weise aus der Sicherheitsakte ergeben, zu schützen. 
Die zu beachtende Vorschrift ist insbesondere § 18. 
§ 27 ist zu berücksichtigen, wonach keine Erkennt-
nisse der mitwirkenden Behörde, die zur Ablehnung 
der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit geführt ha- 
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ben, an die nicht-öffentliche Stelle übermittelt werden 
dürfen. 

Zu § 31 

Die Befugnis zur Datenverarbeitung im nicht-öffentli-
chen Bereich ist weiter als die der zuständigen Stelle 
und mitwirkenden Behörde im öffentlichen Bereich. 
Dies beruht auf der heutigen Praxis, die aufgrund von 
Betriebsvereinbarungen mit den Betriebsräten eine 
vollständige automatisierte Datenverarbeitung er-
laubt. 

Zu § 32 

Zu Absatz 1 

Die Erkenntnisse der Spionageabwehr zeigen, daß 
Anbahnungsversuche vorzugsweise unternommen 
werden, wenn die Zielperson sich auf dem Territorium 
des nachrichtendienstlichen Gegners aufhält. Ein-
schüchterungs- und Erpressungsversuche führen auf 
fremdem Boden wegen fehlender Kenntnis der 
Gesetze und Befugnisse leichter zum Erfolg. 

In der Vergangenheit bestand diese Gefährdung 
generell bei Reisen in Staaten des kommunistischen 
Machtbereichs. Durch die Abschaffung der kommuni-
stischen Regime in zahlreichen östlichen Staaten hat 
sich die Situation geändert. Da sich die politischen 
Machtverhältnisse in ausländischen Staaten und 
damit die Beziehungen zur Bundesrepublik Deutsch-
land möglicherweise schnell verschlechtern können 
und sich daraus bei Reisen Gefahren für Geheimnis-
träger ergeben können, ermächtigt Absatz 1, Geheim-
nisträger zu verpflichten, Reisen in diese Staaten 
anzuzeigen. 

Ob für ein Land besondere Sicherheitsregelungen 
erlassen werden müssen, legt der Bundesminister des 
Innern fest, vgl. § 35 Abs. 1. Da die Gefährdung nicht 
abstrakt generell für alle Geheimnisträger gleich sein 
muß, z. B. sind Mitarbeiter der Nachrichtendienste 
eher . gefährdet als andere Geheimnisträger, ist es 
möglich, daß Sicherheitsregeln für ein L and nur 
wegen eines bestimmten Kreises von Geheimnisträ-
gern erlassen werden müssen. 

Die Anzeige der Reisen in ein Land, für das besondere 
Sicherheitsregeln gelten, hat grundsätzlich rechtzei-
tig vor der Reise schriftlich zu erfolgen, damit der 
Reisende von der zuständigen Stelle über mögliche 
Gefährdungen und entsprechende Verhaltensweisen 
in dem Reiseland unterrichtet werden kann. 

Nach der Rückkehr von der Reise kann die zuständige 
Stelle den Reisenden nach besonderen Vorkommnis-
sen oder Auffälligkeiten befragen, die auf einen 
nachrichtendienstlichen Anbahnungs- oder Wer-
bungsversuch schließen lassen könnten. Im übrigen 
ist der Reisende gehalten, von sich aus entsprechende 
Mitteilungen gegenüber der zuständigen Stelle zu 
machen, vgl. Absatz 3. 

Zu Absatz 2 

Eine Untersagung der Reise ist nur unter den in 
Absatz 2 genannten Umständen möglich. 

Die Möglichkeit, Reisen in bestimmte Länder zu 
untersagen, dient ebenso den staatlichen Geheimhal-
tungsinteressen wie auch dem eigenen Schutz des 
Betroffenen vor persönlichen Gefährdungen, die exi-
stenzbedrohende Auswirkungen haben können. Die 
Erkenntnisse, die infolge der Auflösung des Staatssi-
cherheitsdienstes gewonnen wurden, zeigen, mit 
welch rigorosen Methoden gegnerische Nachrichten-
dienste vorgehen können. 

Zu § 33 

Zu Absatz 1 

Die besondere gesetzliche Vorschrift für die Mitwir-
kung bei Sicherheitsüberprüfungen ausländischer 
Dienststellen ist erforderlich, weil ausländische Staa-
ten bei den Sicherheitsüberprüfungen ihrer oder 
fremder Staatsangehörigen, die längere Zeit in der 
Bundesrepublik Deutschland gelebt haben, nach 
eventuell in der Bundesrepublik Deutschl and vorhan-
denen sicherheitsrelevanten Erkenntnissen anfragen, 
die die mitwirkenden Behörden bei den in § 12 
genannten Behörden und Stellen erfragen. Da die 
Bundesrepublik Deutschl and ein Interesse hat, ihrer-
seits bei ihren Sicherheitsüberprüfungen Aufenthalte 
des Betroffenen im Ausland nach sicherheitserhebli-
chen Erkenntnissen abzuklären, vgl. § 12 Abs. 4, um 
eine Prognose über die Zuverlässigkeit abgeben zu 
können, ist für die ausländische Dienststelle die glei-
che Befugnis zur Anfrage einzuräumen. Die anfra-
gende Dienststelle soll nicht bei den in § 12 genannten 
Behörden selbst einzeln anfragen, sondern erhält als 
Anlaufstelle die mitwirkende Behörde, die ihrerseits 
die Erkenntnisse entsprechend den geltenden Rechts-
vorschriften bewertet und filtert. Gegebenenfalls 
kann der Antrag auch über eine oberste Bundesbe-
hörde geleitet werden. 

Zu Absätzen 2 und 3 

Absatz 2 schließt die Mitwirkung an  einer Sicherheits-
überprüfung für eine ausländische Dienststelle oder 
die Übermittlung der bei einer Sicherheitsüberprü-
fung erhobenen personenbezogenen Daten an  eine 
ausländische Dienststelle aus, wenn überwiegende 
staatliche Interessen oder schutzwürdige Bel ange des 
einzelnen entgegenstehen. 

Auswärtige Belange gebieten es z. B., keine Sicher-
heitsüberprüfungen auf Antrag von Staaten durchzu-
führen, die nicht nach demokratischen Maßstäben 
regiert werden oder die elementare Menschenrechte 
nicht beachten. 

Schutzwürdige Belange des einzelnen stehen z. B. 
einer Übermittlung von personenbezogenen Daten 
entgegen, wenn bekannt ist, daß der Empfängerstaat 
die übermittelten Erkenntnisse zu Repressionsmaß-
nahmen verwendet. 
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Absatz 3 ordnet eine s trenge Zweckbindung der 
Daten an. 

Zu § 34 

Da die Feststellung, daß eine Behörde oder Stelle des 
Bundes Aufgaben von vergleichbarer Sicherheits-
empfindlichkeit wie ein Nachrichtendienst wahr-
nimmt, Auswirkungen auf die Höhe der Sicherheits-
überprüfung der Mitarbeiter hat, ist sie nur in Form 
einer Rechtsverordnung möglich. 

Der Maßstab für die Vergleichbarkeit ist die Arbeits-
weise und das Arbeitsgebiet. Entspricht sie der eines 
Nachrichtendienstes, so liegt eine besondere Sicher-
heitsempfindlichkeit vor, wie z. B. bei der Abteilung 
Staatsschutz des Bundeskriminalamtes. 

Zu § 35 

Der Erlaß allgemeiner Verwaltungsvorschriften zur 
Ausführung des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes ist 
erforderlich, um z. B. die Verwaltungsabläufe inner-
halb der zuständigen Stelle zu regeln. 

Zu § 36 

Zu Absatz 1 

Die Regelung stellt klar, daß die darin genannten 
Gesetze anzuwenden sind, sofern nicht das Sicher-
heitsüberprüfungsgesetz eine Sonderregelung trifft. 

Zu Absatz 2 

Die Kontrolle durch den Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz bei der nicht-öffentlichen Stelle wird 
gesetzlich geregelt, weil ansonsten die Datenschutz-
kontrollen im nichtöffentlichen Bereich durch die 
Aufsichtsbehörden durchgeführt werden und auch 
nur dann, wenn gesonderter Anlaß dazu besteht; vgl. 
im einzelnen § 38 Bundesdatenschutzgesetz. 

Da die Sicherheitsüberprüfung im nicht-öffentlichen 
Bereich letztlich im staatlichen Interesse liegt (Schutz 
staatlicher Verschlußsachen), wird die damit verbun-
dene Datenverarbeitung dem öffentlichen Bereich 
zugerechnet mit der Konsequenz, daß auch die Kon-
trollbefugnisse denen im öffentlichen Bereich ent-
sprechen müssen. 

Zu § 37 

Zu Absatz 1 

Die Änderung des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz 
ist lediglich redaktionell bedingt, indem der Verweis 
auf das Sicherheitsüberprüfungsgesetz eingefügt 
wird. 

Zu Absätzen 2 und 3 

Die Änderung des Bundesverfassungsschutzgesetzes 
und MAD-Gesetzes sind erforderlich, da mit dem 
Sicherheitsüberprüfungsgesetz Spezialregelungen 
für die Sicherheitsüberprüfungen in Kraft treten. 

Zu Absatz 4 

Wehrpflichtige werden sowohl während des Grund-
wehrdienstes als auch im Rahmen der personellen 
Mobilmachungsergänzung in erheblichem Umfang 
sicherheitsempfindlich verwendet. So erfordern z. B. 
Verwendungen in Stäben, Führungsfunktionen und 
Spezialeinheiten des Fernmeldewesens entspre-
chende Sicherheitsüberprüfungen. Häufig handelt es 
sich hierbei um Funktionen des Mangelbereichs, für 
den geeignete Wehrpflichtige ohnehin nur in 
beschränkter Zahl zur Verfügung stehen. Durch die 
Verweigerung der Zustimmung zur Sicherheitsüber-
prüfung würde die Sicherstellung der personellen 
Bedarfsdeckung der Streitkräfte erheblich beein-
trächtigt. Im übrigen eröffnet die Zustimmungsver-
weigerung den Wehrpflichtigen die Möglichkeit, sich 
faktisch dem Wehrdienst zu entziehen. Aus diesen 
Gründen ist die Änderung des Wehrpflichtgesetzes 
erforderlich, um die Sicherheitsüberprüfung bei den 
der Wehrüberwachung unterliegenden Personen 
nicht von deren Zustimmung abhängig zu machen. 

Die Sicherheitsüberprüfung erfolgt jedoch mit Kennt-
nis des Be troffenen, was allein schon daraus folgt, daß 
er die Sicherheitserklärung ausfüllt, vgl. § 13. 

Zu § 38 

Das Gesetz kann am Tage nach der Verkündung in 
Kraft treten, Übergangsfristen sind nicht erforder-
lich. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu den Eingangsworten 

Die Eingangsworte sind wie folgt zu fassen: 

„Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen:". 

Begründung 

Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundes-
rates. Die Zustimmungsbedürftigkeit wird nach 
Artikel 84 Abs. 1 GG dadurch begründet, daß § 36 
Abs. 1 den Ersten Abschnitt des Bundesverfas-
sungsschutzgesetzes, der die Zusammenarbeit 
der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und 
der Länder regelt, für anwendbar erklärt. 

2. Zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SÜG 

In § 1 Abs. 2 Nr. 3 sind nach dem Wort „Verschluß-
sachen" die Worte „oder wegen der Aufgaben-
stellung oder des politischen Gewichts" einzufü-
gen. 

Begründung 

Das Gesetz zielt nur auf den Schutz der formal als 
VS-Sache eingestuften Vorgänge. Materiell be-
deutende „Staatsgeheimnisse", die nicht dem 
VS-Schutz unterliegen, können aber inhaltlich 
weitaus bedeutender sein als die eingestuften. 
Daher sollten in die Sicherheitsüberprüfung auch 
Personen einbezogen werden, die in einem Teil 
einer Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle 
tätig sind, der wegen der Aufgabenstellung oder 
des politischen Gewichts von der jeweiligen 
zuständigen obersten Bundesbehörde im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium des Innern 
zum Sicherheitsbereich mit dem Erfordernis einer 
Sicherheitsüberprüfung einer bestimmten Stufe 
erklärt worden ist. 

3. Zu § 2 Abs. 1 Satz 4 SÜG 

In § 2 Abs. 1 ist Satz 4 wie folgt zu fassen: 

„Auf eine Sicherheitsüberprüfung nach diesem 
Gesetz kann verzichtet werden, wenn für den 
Betroffenen bereits eine gleich- oder höherwer-
tige Sicherheitsüberprüfung durchgeführt wor-
den ist." 

Begründung 

Redaktionelle Klarstellung. 

4. Zu § 6 Abs. 1 Satz 1 SÜG 

In § 6 Abs. 1 Satz 1 sind nach dem Wort „persön-
lich" die Worte „ , schriftlich oder mündlich in 
einer Anhörung" einzufügen. 

Begründung . 

Die Verfahrensrechte aus § 6 Abs. 1 bei Ableh-
nung der Zulassung zu einer sicherheitsempfind-
lichen Tätigkeit sind nicht sehr deutlich und klar 
geregelt. Die Änderung dient der Klarstellung 
und Verdeutlichung der Anhörung. 

5. Zu § 6 Abs. 1 Satz 2 SÜG 

In § 6 Abs. 1 Satz 2 sind nach dem Wo rt  „Rechts-
anwalt" die Worte „oder einem Vertreter von 
Gewerkschaften" einzufügen. 

Begründung 

Jedes Gewerkschaftsmitglied hat grundsätzlich 
Anspruch auf kostenlosen Rechtsschutz durch die 
Gewerkschaften in Arbeitsrechtssachen: Diese 
sind in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten allge-
mein vertretungsberechtigt. Im Interesse des 
Betroffenen sollte auch im Rahmen des § 6 eine 
derartige Vertretung möglich sein. Daher muß 
dem Betroffenen zur Anhörung auch möglich 
sein, einen Gewerkschaftsvertreter im Sinne des 
§ 11 Abs. 1 Satz 2 ArbGG hinzuzuziehen. 

6. Zu § 6 Abs. la  — neu —, 2 und § 14 Abs. 3 
Satz 3 SÜG 

In § 6 ist nach Absatz 1 folgender Absatz 1 a 
einzufügen: 

„(1 a) Liegen in der Person des Ehegatten, 
Verlobten oder Lebenspartners Anhaltspunkte, 
die ein Sicherheitsrisiko begründen, vor, ist dem 
Ehegatten, Verlobten oder Lebenspartner Gele-
genheit zu geben, sich vor der Ablehnung der 
Zulassung des Betroffenen zu einer sicherheits-
empfindlichen Tätigkeit persönlich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 
Absatz 1 Satz 2 bis 4 gelten entsprechend." 

Als Folge ist 

— in § 6 Abs. 2 die Angabe „Absatz 1 ist" durch 
die Angabe „Absätze 1 und 1 a sind" zu 
ersetzen, 

— in § 14 Abs. 3 Satz 3 die Angabe „ § 6 Abs. 1 ist" 
durch die Angabe „ § 6 Abs. 1 und 1 a sind" zu 
ersetzen. 
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Begründung 

Die Gründe für die Anhörung des Betroffenen 
gelten in gleichem Maße auch für Ehegatten, 
Verlobte und Lebenspartner. 

7. Zu § 7 Abs. 1 Satz 2 — neu — SÜG 

In § 7 Abs. 1 ist nach Satz 1 folgender Satz 2 
anzufügen: 

„Die tragenden Gründe für die durchzuführende 
Art der Sicherheitsüberprüfung sind der mitwir-
kenden Behörde mitzuteilen." 

Begründung 

Die Praxis hat gezeigt, daß die zuständige Stelle 
bei der Einleitung der Sicherheitsüberprüfung 
sich auf die Angabe der beabsichtigten sicher-
heitsempfindlichen Tätigkeit beschränkt. 

Im Interesse einer Verwaltungsvereinfachung 
wäre die Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe angezeigt. 

8. Zu § 7 Abs. 2 Satz 1 SÜG 

In § 7 Abs. 2 Satz 1 sind nach den Worten 
„zuständige Stelle" die Worte „mit Zustimmung 
des Betroffenen und der einbezogenen Person" 
einzufügen. 

Begründung 

Mit der Regelung wird ermöglicht, eine intensi-
vere Eingriffsmaßnahme vorzunehmen. Deshalb 
ist die Zustimmung der von dieser Maßnahme 
Betroffenen erforderlich. Der Zustimmungs-
grundsatz (§ 2 Abs. 1 Satz 2 und Absatz 2 
Satz 3) muß auch insoweit Anwendung finden. 
Eine zuvor erteilte Zustimmung umfaßt nicht 
den nachträglich erweiterten Überprüfungsum-
fang. 

9. Zu § 11 Abs. 2 Satz 1 SÜG 

In § 11 Abs. 2 ist der Satz 1 wie folgt zu fassen: 

„Die zuständige Stelle erhebt die personenbe-
zogenen Daten grundsätzlich beim Betroffenen 
und, falls es darüber hinaus erforderlich ist, bei 
dem in die Sicherheitsüberprüfung einbezoge-
nen Ehegatten, Verlobten oder Lebenspart-
ner." 

Begründung 

Das informationelle Selbstbestimmungsrecht er-
fordert es, personenbezogene Daten grundsätz-
lich zunächst beim Be troffenen zu erheben. 

10. Zu § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 SÜG 

In § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 ist das Wort „leibliche" 
zu streichen. 

Begründung 

Anlehnung an den Elternbegriff des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 

11. Zu § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 17 SÜG 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren folgende Überlegung in die Bera-
tungen einzubeziehen: 

Das Gesetz stellt nur auf Reisen ab, die in Staaten 
mit besonderen Sicherheitsrisiken unternommen 
wurden. Für Bürger der ehemaligen DDR waren 
derartige Reisen nicht ungewöhnlich und bieten 
daher im Regelfall keinen Anhaltspunkt für ein 
Sicherheitsrisiko. 

Dagegen können „Westreisen" von Bürgern der 
ehemaligen DDR vor dem 9. November 1989 
durchaus Anhaltspunkte für Sicherheitsrisiken 
bergen. Auf die Angabe solcher Reisen kann 
daher nicht verzichtet werden. Gleichzeitig sollte 
dieser Personenkreis angeben, ob er NSW-Reise-
kader gewesen ist. 

12. Zu § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 20 — neu — SÜG 

In § 13 Abs. 1 Satz 1 ist in Nummer 19 der Punkt 
durch einen Beistrich zu ersetzen und folgende 
Nummer 20 anzufügen: 

„20. Angaben zu früheren Sicherheitsüberprü-
fungen." 

Begründung 

In der Sicherheitserklärung sollte auch angege-
ben werden, ob und ggf. wann für den Be troffenen 
bereits eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt 
wurde, da dies insbesondere bei einem Wechsel 
des Dienstherrn für die zuständige Stelle nicht 
ohne weiteres ersichtlich ist und sie durch die 
Kenntnis etwaiger früherer Sicherheitsüberprü-
fungen in die Lage versetzt wird, deren Ergeb-
nisse insbesondere auch im Sinne eines Verzichts 
auf unnötige Doppelüberprüfungen zu nutzen. 

13. Zu § 13 Abs. 5 SÜG 

In § 13 ist Absatz 5 wie folgt zu fassen: 

„(5) Der Betroffene kann Angaben verweigern, 
die für ihn, einen nahen Angehörigen im Sinne 
von § 52 Abs. 1 der Strafprozeßordnung oder den 
Lebenspartner die Gefahr strafrechtlicher oder 
disziplinarischer Verfolgung, der Entlassung oder 
Kündigung begründen könnten. Über das Ver-
weigerungsrecht ist der Be troffene zu unterrich-
ten. " 
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Begründung 

Die Schutzvorschrift sollte auf den genannten 
Personenkreis ausgedehnt werden, da auch über 
diesen bei Abfragen aus den Verbunddateien 
Erkenntnisse erlangt werden können, zu denen 
der Be troffene möglicherweise gehört wird. 

14. Zu § 14 Abs. 3 Satz 2 SÜG 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob § 14 Abs. 3 Satz 2 
wie folgt gefaßt werden kann: 

„Kann die Sicherheitsüberprüfung nicht mit der 
Feststellung abgeschlossen werden, daß kein 
Sicherheitsrisiko vorliegt, haben Sicherheitsinter-
essen Vorrang vor anderen Belangen." 

Begründung 

Weil in den neuen Ländern sicherheitsrelevante 
Unterlagen, insbesondere Kaderakten, vernichtet 
oder verändert wurden, kann in einigen Fällen 
der Lebens- und Berufsweg nicht nachvollzogen 
werden. Eventuelle Sicherheitsrisiken sind dann 
nicht feststellbar. 

15. Zu § 14 Abs. 4 SÜG 

In § 14 ist der Absatz 4 wie folgt zu fassen: 

„(4) Lehnt die zuständige Stelle die Be trauung 
mit der sicherheitsempfindlichen Tätigkeit ab, 
teilt sie dies dem Be troffenen  mit."  

Begründung 

In Anlehnung an den Wortlaut des § 1 Abs. 1 
sollten für gleiche Sachverhalte nicht verschie-
dene Ausdrücke benutzt werden. 

16. Zu § 14 Abs. 4 SÜG 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren folgende Überlegungen in die 
Beratungen einzubeziehen: 

Die Begründung läßt erkennen, daß die Ableh-
nung der Erteilung eines Sicherheitsbescheides 
nicht als Verwaltungsakt zu sehen ist. Der Ent-
wurf verhält sich dazu jedoch nicht, so daß die 
endgültige Entscheidung hierüber der Rechtspre-
chung überantwortet wird. Die Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 22. Dezember 
1987 (DVBl. 1988 S. 580ff.) deckt nur eine Fallge-
staltung. Die rechtliche Bewertung kann insbe-
sondere bei Versagung des Sicherheitsattests im 
Rahmen einer Wiederholungsüberprüfung zu 
einer ganz anderen Bewertung führen, wenn 
dadurch die Weiterbeschäftigung in der bisheri-
gen Tätigkeit ausgeschlossen wird. Das Gesetz 
sollte klarstellen, daß die Auseinandersetzung 
über den Sicherheitsbescheid ausschließlich im 
Anschluß an die erforderlichen personalrechtli-
chen Maßnahmen erfolgen soll. Das führt jedoch 

dazu, daß die Personalstelle, die weitgehend aus 
dem Verfahren der Sicherheitsüberprüfung aus-
geblendet ist (Grundsatz in § 3 Abs. 1 letzter Satz), 
die Last der Auseinandersetzung tragen muß. 

17. Zu § 18 Abs. 3 Satz 2 SÜG 

In § 18 Abs. 3 ist in Satz 2 der Punkt durch ein 
Semikolon zu ersetzen und folgender Halbsatz 
anzufügen: 

„ § 23 Abs. 6 bleibt unberührt."  

Begründung 

Die Einfügung dient der Klarstellung. 

18. Zu § 20 Abs. 1 Satz 1 SÜG 

In § 20 Abs. 1 Satz 1 sind nach den Worten „ihrer 
Aufgaben" die Worte „nach diesem Gesetz" ein-
zufügen. 

Begründung 

Klarstellung des Gewollten zur Begrenzung der 
Ermächtigung im Einklang mit § 3 Abs. 1 
Satz 3. 

19. Zu § 20 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 3 und § 31 
Satz 3 SOG 

§ 20 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Absatz 1 ist Satz 2 zu streichen. 

b) In Absatz 2 ist Satz 3 zu streichen. 

Als Folge ist in § 31 Satz 3 zu streichen. 

Begründung 

Die Beschränkungen verstehen sich von selbst. 
Ihre Verlautbarung könnte Anlaß zu verfehlten 
Gegenschlüssen geben. 

20. Zu § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SÜG 

Der zu unbestimmte Rechtsbegriff „Straftaten von 
erheblicher Bedeutung" in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 ist 
so zu präzisieren, daß er der vom Bundesverfas-
sungsgericht geforderten Normenklarheit ent-
spricht. 

Begründung 

Der Rechtsbegriff „Straftaten von erheblicher 
Bedeutung" ist zumindest für ein bereichsspezifi-
sches Gesetz zu unbestimmt. 

In Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 ist deshalb ein Straftaten-
katalog — vergleichbar mit dem in § 2 des 
Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz — aufzuneh-
men. 
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21. Zu § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und nach Satz 1 
SÜG 

§ 21 Abs. 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Satz 1 Nr. 2 sind die Worte „wenn die 
Strafverfolgung ansonsten erheblich erschwert 
würde," zu streichen. 

b) Nach Satz 1 ist folgender Satz einzufügen: 

„Die Strafverfolgungsbehörden dürfen die 
ihnen nach Satz 1 Nr. 2 übermittelten Daten für 
Zwecke eines Strafverfahrens nur verwenden, 
wenn die Strafverfolgung auf andere Weise 
erheblich weniger erfolgversprechend oder 
wesentlich erschwert wäre." 

Begründung 

a) Personenbezogene Daten sollen nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 nur weitergegeben werden dürfen, 
„wenn die Strafverfolgung ansonsten erheb-
lich erschwert würde". Nach der Begründung 
(S. 73) soll die übermittelnde Behörde entschei-
den, ob diese Voraussetzungen vorliegen. 
Diese Subsidiaritätsklausel ist im vorliegenden 
Zusammenhang unbrauchbar, weil sie von der 
übermittelnden Behörde eine Überprüfung 
und Entscheidung verlangt, die diese nicht 
erbringen kann. Adressaten einer solchen Sub-
sidiaritätsklausel können immer nur Strafver-
folgungsbehörden sein. Denn eine „wesentli-
che Erschwerung" der Strafverfolgung liegt 
vor, wenn mit anderen Fahndungsmaßnahmen 
ein erwarteter Fahndungserfolg zeitlich erheb-
lich verzögert würde und erhebliche nega tive 
Auswirkungen auf das Strafverfahren (z. B. 
drohender Beweismittelverlust, Beweislage-
verschlechterung durch mögliche Einfluß-
nahme des Beschuldigten auf Zeugen, War-
nung von Mittätern usw.) zu befürchten sind 
(Begründung zum Referentenentwurf eines 
StVÄG 1989 S. 74). Über all diese Fragen kann 
jedoch nur die zuständige Strafverfolgungsbe-
hörde entscheiden. Da die Verwaltungsbe-
hörde die von ihr geforderte Prüfung nicht 
erbringen kann, kann sie die Voraussetzun-
gen, die das Gesetz für die Zulässigkeit der 
Datenübermittlung fordert, auch nie bejahen. 
Die Aufhebung der Zweckbindung zugunsten 
der Verfolgung von Straftaten mit erheblicher 
Bedeutung würde damit ins Leere laufen. Eine 
Unterrichtung der Strafverfolgungsbehörden 
wäre nie zulässig; auch z. B. nicht, wenn im 
Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung ein 
Spionagefall aufgedeckt würde — ein sicher 
auch von den Verfassern des Gesetzentwurfs 
nicht gewolltes Ergebnis. 

Es sind daher in Satz 1 Nr. 2 die Worte „wenn 
die Strafverfolgung ansonsten erheblich er-
schwert würde," zu streichen. 

b) Das vom Gesetzentwurf verfolgte Ziel, die im 
Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung gewon-
nenen personenbezogenen Daten nur einge-
schränkt für die Verfolgung erheblicher Straf-
taten zur Verfügung zu stellen, läßt sich sinn-

voll nur durch eine mit einer Subsidiaritäts-
klausel verbundenen Verwendungsbeschrän-
kung erreichen, die sich an die Strafverfol-
gungsbehörden richtet. 

Dem dient der vorgeschlagene neue Satz. 

Die im Gesetzentwurf enthaltene Subsidiari-
tätsklausel, die im übrigen nicht dem Sprach-
gebrauch der StPO entspricht, erscheint nicht 
ausreichend, weil sie nur auf den Ermittlungs-
aufwand abstellt. Viel bedeutsamer ist die 
Frage, ob die Straftat auch ohne die Verwen-
dung der fraglichen Daten aufgeklärt werden 
könnte. Eine am Aufklärungserfolg orientierte 
Betrachtung ermöglicht die Formulierung „auf 
andere Weise erheblich weniger erfolgver-
sprechend". 

Die vorgeschlagene Subsidiaritätsklausel ent-
spricht den Formulierungen in §§ 98a, 110a, 
163e StPO. 

22. Zu § 21 Abs. 1 Satz 3 SÜG 

In § 21 Abs. 1 ist der Satz 3 wie folgt zu fassen: 

„Die mitwirkende Behörde darf die gespeicherten 
personenbezogenen Daten darüber hinaus im 
Rahmen des erforderlichen Umfangs nutzen und 
übermitteln zur Aufklärung von sicherheitsge-
fährdenden oder geheimdienstlichen Tätigkeiten 
für eine fremde Macht oder von Bestrebungen im 
Sinne des § 4 Abs. 1 Bundesverfassungsschutzge-
setz, die darauf gerichtet sind, Gewalt anzuwen-
den oder Gewaltanwendung vorzubereiten." 

Begründung 

Die im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung 
erlangten Erkenntnisse sollten nur für die Berei-
che Spionage- und Terrorismusabwehr genutzt 
werden. Für die Spionageabwehr ergibt sich dies 
aus Sinn und Zweck der Sicherheitsüberprüfung. 
Für die Terrorismusabwehr folgt dies aus dem 
Gewaltbezug und den daraus resultierenden 
Gefahren. 

23. Zu § 22 Abs. 1 Satz 2 SÜG 

In § 22 Abs. 1 ist der Satz 2 wie folgt zu fassen: 

„Wird festgestellt, daß personenbezogene Daten 
unrichtig sind oder wird ihre Richtigkeit vom 
Betroffenen bestritten, so ist dies bei den betref-
fenden Daten zu vermerken oder, fa lls die Daten 
in einer Datei gespeichert sind, auf sonstige Weise 
festzuhalten." 

Begründung 

Nach der Begründung zu § 22 Abs. 1 bezieht sich 
dieser sowohl auf personenbezogene Daten in 
Dateien, als auch auf personenbezogene Daten in 
Akten. Die gewählte Formulierung kann jedoch 
den Eindruck erwecken, daß nur personenbezo-
gene Daten in Akten angesprochen sind. Der 
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Änderungsantrag dient insoweit der Klarstel-
lung. 

24. Zu § 22 Abs. 2 Satz 2 SÜG 

In § 22 Abs. 2 ist der Satz 2 wie folgt zu fassen: 

„Die nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 gespeicherten Daten 
sind zeitgleich mit der Vernichtung der Sicher-
heitsüberprüfungsakte zu löschen." 

Begründung 

Die mitwirkende Behörde muß in die Lage ver-
setzt werden, Angaben über die Wiedervorlage 
(Terminüberwachung) von Akten auf Dateien bis 
zur Vernichtung dieser Akten zu speichern. Nach 
dem Entwurf wären Wiedervorlagevermerke, die 
auf Dateien festgehalten werden, zu löschen, 
obwohl die Akte noch aufzubewahren ist. 

25. Zu § 34 SÜG 

§ 34 ist wie folgt zu fassen: 

„§ 34 
Ermächtigung zur Rechtsverordnung 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung festzustellen, welche Behör-
den oder sonstigen öffentlichen Stellen des Bun-
des Aufgaben im Sinne des § 10 Satz 1 Nr. 3 
wahrnehmen." 

Begründung 

Klarstellung des Gewollten und sprachliche Ver-
besserung. In § 10 Satz 1 Nr. 3 sind keine Stellen 
„genannt". 

26. Zu § 36 SÜG 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, inwieweit das Bundes-
datenschutzgesetz für anwendbar erklärt werden 
kann. Die Fassung des Entwurfs geht daran vor-
bei, daß die Straf- und Bußgeldvorschriften im 

Fünften Abschnitt des Bundesdatenschutzgeset-
zes Verbots- und Gebotsnormen sanktionieren, 
die ihrerseits nicht für anwendbar erklärt wer-
den. 

27. Zu § 36 Abs. 1 SÜG 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob in § 36 Abs. 1 auch 
der § 13 Abs. 3 und 4 in Bezug zu nehmen ist. 

Begründung 

Mit der Zustimmung in die Sicherheitsüberprü-
fung wird nicht auch in die Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung personenbezogener Daten im 
Rahmen der Sicherheitsüberprüfung eingewilligt. 
Den zulässigen Umfang der Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung personenbezogener Daten legt 
das Sicherheitsüberprüfungsgesetz fest. 

Hinweise auf die Rechtsgrundlage der Erhebung, 
die Folgen einer Auskunftsverweigerung usw. 
gegenüber Betroffenen und in die Sicherheits-
überprüfung einbezogenen Personen erscheinen 
zur Sicherung des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung geboten. Entsprechender Hin-
weise bedarf es auch, wenn Auskünfte bei nicht-
öffentlichen Stellen eingeholt werden. 

28. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat erinnert die Bundesregierung an 
seinen Beschluß vom 21. September 1990 — BR-
Drucksache 621/90 (Beschluß) — und wiederholt 
seine Forderung, nunmehr schnellstmöglich ei-
nen Gesetzentwurf mit Regelungen über den 
Arbeitnehmerdatenschutz vorzulegen. Die im 
Bundesdatenschutzgesetz getroffenen Regelun-
gen müssen jetzt — nahezu zwei Jahre nach 
Inkrafttreten des neuen Bundesdatenschutzge-
setzes und nahezu zehn Jahre nach dem Volks-
zählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts — 
unverzüglich um entsprechende bereichsspezifi-
sche Vorschriften ergänzt werden. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

I. Zu den Empfehlungen und 
Prüfungsanregungen 

Zu Nummer 1 (zu den Eingangsworten) 

Die Bundesregierung teilt nicht die Auffassung, daß 
das Gesetz der Zustimmung des Bundesrates nach 
Artikel 84 Abs. 1 GG bedarf. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung hat der in § 36 
Abs. 1 des Entwurfs ge troffene Verweis u. a. auf den 
Ersten Abschnitt des BVerfSchG klarstellende Funk-
tion. Die Regelung der Mitwirkung der Verfassungs-
schutzbehörden bei der Sicherheitsüberprüfung im 
Bereich des Bundes ergeht kompetenzmäßig in 
Anknüpfung an  Artikel 73 Nr. 10b) GG, der die 
Zusammenarbeit des Bundes und der Länder u. a. 
zum Schutz der Sicherheit des Bundes betrifft. Nach 
vorherrschender Auffassung bewegen sich die auf 
Grundlage von Artikel 73 Nr. 10 erlassenen Koordina-
tionsgesetze auf Grund des spezifisch föderativen 
Regelungsgehalts des Kompetenztitels außerhalb von 
Artikel 84 GG, so daß auch insoweit eine Zustimmung 
nach Artikel 84 Abs. 1 GG ausscheidet (Evers, Bonner 
Kommentar, Artikel 73 Nr. 10, Rn. 17; Köttgen, JOR 3, 
98; Gegenäußerung der Bundesregierung zum 
Beschluß des Bundesrates vom 26. Juni 1970 (Verf-
SchÄndG), BT-Drucksache VI/1179 S. 7. 

Zu Nummer 2 (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht zu. 

Das Gesetz zielt bewußt auf den Schutz von formal als 
Verschlußsachen eingestuften Vorgängen. Personen 
ohne jedweden Zugang zu Verschlußsachen sollen 
nicht allein wegen ihrer Aufgabenstellung oder ihres 
politischen Gewichts Sicherheitsüberprüfungen un-
terzogen werden. Diese Überprüfungsmöglichkeit 
war in den „Richtlinien für die Sicherheitsüberprü-
fung von Bundesbediensteten" (Beschluß der Bundes-
regierung vom 15. Februar 1971) in Nummer 3.2 
enthalten. Sie ist bereits mit der Neufassung der 
Verschlußsachenanweisung (VSA) im Dezember 1982 
nicht aufrechterhalten worden. Es widerspräche dem 
Erfordernis einer normenklaren Regelung, würde 
man  diese nicht präzise einzugrenzenden — mögli-
cherweise sogar vermeintlich wechselnden Erforder-
nissen unterliegenden — Personengruppen einer 
Sicherheitsüberprüfung unterziehen. 

Zu Nummer 3 (§ 2 Abs. 1 Satz 4 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung zu. 

Zu Nummer 4 (§ 6 Abs. 1 Satz 1 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht 
zu. 

Der Betroffene soll sich in jedem Fa ll  persönlich 
äußern. Der Gesetzentwurf stellt es in das Ermessen 
der zuständigen Stelle, ob der Be troffene sich dabei 
mündlich oder schriftlich zu den möglichen Sicher-
heitsrisiken äußert. Im Verwaltungsverfahrensrecht 
ist die Anhörung in beiden Formen zulässig und wird 
je nach Lage des Einzelfalls durchgeführt. Es bedarf 
daher keiner ausdrücklichen Regelung im Gesetz; es 
reicht vielmehr aus, wenn diese Regelungen in die 
Verwaltungsvorschriften zum SÜG aufgenommen 
werden. 

Zu Nummer 5 (§ 6 Abs. 1 Satz 2 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht 
zu. 

Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat ein Mit-
wirkungsrecht von Vertretern der Gewerkschaften 
bei Sicherheitsüberprüfungen nicht anerkannt. Die 
Anhörung des Betroffenen erfolgt durch die zustän-
dige Stelle; bei der hier vor allem in Be tracht kom-
menden sicherheitsbetreuten Industrie ist dies das 
Bundesministerium für Wirtschaft und nicht etwa der 
Arbeitgeber, so daß dadurch die „Chancengleichheit" 
gestört sein könnte. Ein Vergleich des Anhörungsver-
fahrens im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung mit 
einem Arbeitsgerichtsverfahren ist daher nicht gebo-
ten. 

Zu Nummer 6 (§ 6 Abs. 1 a — neu —, 2 und § 14 
Abs. 3 Satz 3 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht 
zu. 

Die Ablehnung der Zulassung zu einer sicherheits-
empfindlichen Tätigkeit trifft lediglich den Betroffe-
nen. Nur ihm sind daher auch die in der Person des 
Ehegatten pp. begründeten Anhaltspunkte, die für die 
ablehnende Entscheidung erheblich sein können, 
vorzuhalten. Für den Ehegatten, Verlobten oder 
Lebenspartner bleibt die Ablehnung ohne persönliche 
Konsequenz. Die Bundesregierung möchte eine förm-
liche Gleichstellung der Rechtsposition des Betroffe-
nen einerseits und des Ehegatten pp. andererseits 
vermeiden. Unabhängig davon ist zu überlegen, ob 
eine nichtförmliche Beteiligung des Ehegatten bei der 
Anhörung des Betroffenen im Gesetz selbst oder 
durch die zu erlassenden Verwaltungsvorschriften 
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geregelt werden sollte, wenn sicherheitserheb-
liche Tatsachen in der Person des Ehegatten pp. lie-
gen.  

Zu Nummer 7 (§ 7 Abs. 1 Satz 2 — neu — SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht 
zu. 

Herr des Sicherheitsüberprüfungsverfahrens ist die 
zuständige Stelle; sie entscheidet über die Art der 
Sicherheitsüberprüfung. Für die Überprüfung dieser 
Entscheidung durch die mitwirkende Behörde bleibt 
kein Raum. 

Zu Nummer 8 (§ 7 Abs. 2 Satz 1 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht 
zu. 

Dem Anliegen des Bundesrates wird bereits durch die 
Systematik des Gesetzes Rechnung ge tragen. Denn 
für den Fall, daß eine Sicherheitsüberprüfung höher

-

gestuft werden muß, sind beim Be troffenen zusätzli-
che Daten zu erfragen, deren Beantwortung nur mit 
seinem Willen erfolgt. Ist der Be troffene mit der 
Erhöhung der Art  der Sicherheitsüberprüfung nicht 
einverstanden, kann er die erteilte Zustimmung 
widerrufen. 

Zu Nummer 9 (§ 11 Abs. 2 Satz 1 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht 
zu. 

Der Vorschlag des Bundesrates verkennt den Beg riff 
des Betroffenen im SÜG, der abweicht vom allgemei-
nen datenschutzrechtlichen Beg riff des Betroffenen 
im BDSG (vgl. § 3 Abs. 1 BDSG). Die Regelung des 
SÜG (vgl. § 13 SÜG) weicht bewußt von dem daten-
schutzrechtlichen Grundsatz ab, wonach die perso-
nenbezogenen Daten bei der Person zu erheben sind, 
die sie betreffen. 

Zu Nummer 10 (§ 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung zu. 

Zu Nummer 11 (§ 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 17 SÜG) 

Die Bundesregierung greift die Anregung auf, im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren die Frage zu prü-
fen, ob „Westreisen" von Bürgern der ehemaligen . 

DDR vor dem 9. November 1989 Anhaltspunkte für 
Sicherheitsrisiken ergeben können. 

Zu Nummer 12 (§ 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 20 — neu — 
SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung zu. 

Zu Nummer 13 (§ 13 Abs. 5 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung mit der 
Maßgabe zu, im letzten Satz das Wort „unterrichten" 
durch das Wort „belehren" zu ersetzen, um die in der 
Strafprozeßordnung übliche Terminologie einzuhal-
ten. 

Zu Nummer 14 (§ 14 Abs. 3 Satz 2 SÜG) 

Die Bundesregierung wird den Prüfungsauftrag nicht 
auf greif en.  

Die fehlende Überprüfbarkeit einer Person ist kein 
Sicherheitsrisiko, sondern führt zur Undurchführbar-
keit der Sicherheitsüberprüfung. Die vom Bundesrat 
vorgeschlagene Empfehlung würde die fehlende 
Überprüfbarkeit als Sicherheitsrisiko einordnen. 

Zu Nummer 15 (§ 14 Abs. 4 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung zu. 

Zu Nummer 16 (§ 14 Abs. 4 SÜG) 

Die Bundesregierung greift den Prüfauftrag auf und 
wird im Laufe der weiteren parlamentarischen Bera-
tungen dazu Stellung nehmen. 

Zu Nummer 17 (§ 18 Abs. 3 Satz 2 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung zu. 

Zu Nummer 18 (§ 20 Abs. 1 Satz 1 SÜG,) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung zu. 

Zu Nummer 19 (§ 20 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 3 
und § 31 Satz 3 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung zu. 

Zu Nummer 20 (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht 
zu. 

Der Rechtsbegriff „Straftaten von erheblicher Bedeu-
tung" ist auch in anderen Gesetzen nach Verkündung 
des Volkszählungsgesetzurteils verwendet worden 
(z. B. Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rausch-
gifthandels und anderer Erscheinungsformen der 
Organisierten Kriminalität — OrgKg vom 15. Juli 
1992 — BGBl I S. 1302 ff.). Eine enumerative Aufzäh-
lung der Strafvorschriften würde ein flexibles Reagie-
ren auf sich verändernde Sicherheitslagen (z. B. 
rechtsextremistische Gewalttaten) unmöglich ma-
chen. 
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Zu Nummer 21 (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und nach 
Satz 1 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung zu. 

Zu Nummer 22 (§ 21 Abs. 1 Satz 3 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht 
zu. 

Die im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung erlangten 
Erkenntnisse aus dem Bereich des nicht-gewaltge-
neigten Extremismus sollen auch zur rechtmäßigen 
Beobachtung des Extremismus genutzt werden kön-
nen. Gerade in Zeiten vermehrter rechtsextremisti-
scher Bestrebungen kann hierauf nicht verzichtet 
werden. 

Zu Nummer 23 (§ 22 Abs. 1 Satz 2 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung nicht 
zu, weil sie sich auch auf unrich tige personenbezo-
gene Daten in Dateien bezieht. In Dateien werden 
hauptsächlich personenbezogene Grunddaten ge-
speichert, deren Unrich tigkeit unverzüglich korrigiert 
werden muß. Die Kenntlichmachung als „bestrittene 
Daten" ist sachlich falsch. Soweit es um bestrittene 
personenbezogene Daten in Dateien geht, prüft die 
Bundesregierung, ob eine klarstellende Ergänzung 
erforderlich ist. 

Zu Nummer 24 (§ 22 Abs. 2 Satz 2 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung mit der 
Maßgabe zu, daß der empfohlene Satz als Satz 3 
angefügt wird. In Satz 2 muß die Nummer 2 und das 
Wort „und" vor Nummer 3 gestrichen werden. 

Zu Nummer 25 (§ 34 SÜG) 

Die Bundesregierung stimmt der Empfehlung zu. 

Zu Nummer 26 (§ 36 SÜG) 

Die Bundesregierung greift den Prüfungsauftrag auf 
und wird klären, ob und inwieweit das Bundesdaten-
schutzgesetz für anwendbar erklärt werden kann. 

Zu Nummer 27 (§ 36 Abs. 1 SÜG) 

Die Bundesregierung greift den Prüfungsauftrag im 
Rahmen des Prüfauftrages zu § 36 SÜG insgesamt 
auf. 

Zu Nummer 28 (zum Gesetz allgemein) 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung ist 
bemüht, noch in diesem Jahr einen Referentenent-
wurf zum Arbeitnehmerdatenschutz vorzulegen. 

II. Redaktionelle Änderungen 

Folgende Schreibfehler bzw. Auslassungen müssen 
korrigiert werden: 

1. In § 3 Abs. 1 Satz 2 ist vor „öffentlichen Stellen" das 
Wort „sonstigen" einzufügen. 

Begründung: Angleichung an die im SÜG verwen-
dete Terminologie; vgl. § 3 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1. 

2. In § 8 Abs. 1 Satz 2 ist das Wort  „Artikel" vor 59 GG 
Abs. 2 auszuschreiben. 

Begründung: Rechtsförmlichkeit. 

3. In § 10 Satz 1 Nr. 3 sind vor „Stelle des Bundes" die 
Worte „sonstigen öffentlichen" einzufügen. 

Begründung: Vergleiche Nummer 1. 

4. In § 13 Abs. 2 Satz 2 ist nach der Angabe „in § 6 des" 
das Wort „Bundesverfassungsschutzgesetz" statt 
„Bundesverfassungsgesetz" einzufügen. 

Begründung: Korrektur eines Schreibfehlers. 

5. In § 18 Abs. 5 Satz 2 sind nach den Worten 
„Übermittlung der in" die Worte „Absatz 4 Satz 1" 
einzufügen. 

Begründung: Rechtsförmlichkeit. 

6. In § 22 Abs. 2 Satz 1 sind im Halbsatz vor „ 1." die 
Worte „zu löschen" anzufügen und in der Num-
mer 1. die Worte „zu löschen" zu streichen. 

Begründung: Korrektur eines Druckfehlers. 

7. In § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 sind die Buchstaben 
„BND" zu ersetzen durch „Bundesnachrichten-
dienst". 

Begründung: Rechtsförmlichkeit. 

8. In § 26 Satz 1 ist nach der Angabe „ § 13 Abs." die 
Nummer 5 zu streichen und durch Nummer 6 zu 
ersetzen. 

Begründung: Korrektur eines Schreibfehlers. 

9. Durch den Beschluß des Bundeskabinetts vom 
20. Januar 1993 ist für die Bezeichnung der Bun-
desressorts die sächliche Form in nachfolgenden 
Vorschriften einzufügen: 

— § 1 Abs. 2 Nr. 3 

— § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

— § 3 Abs. 2 

— § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 17 

— § 25 

— § 35 Abs. 1 bis 4. 




